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Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Alterseinkünftegesetz hat die Besteuerung von Renten ab 2005 grundlegend 
geändert. Seitdem können Aufwendungen für die Altersvorsorge während des 
aktiven Berufslebens in zunehmendem Maße von der Steuer abgesetzt werden. 
Im Gegenzug werden die Renten Schritt für Schritt höher besteuert, aber lange 
Übergangsfristen sorgen für einen schonenden Übergang zur Vollversteuerung. 
Erst ab dem Rentenjahrgang 2040 wird dann der Auftrag des Bundesverfassungs-
gerichts erfüllt sein, wonach Renten und Pensionen steuerlich gleich zu behandeln 
sind. Aber für die meisten Rentner von heute, die keine zusätzlichen Einkünfte
haben, fällt auch weiterhin keine Einkommensteuer an. 

Mit dem Alterseinkünftegesetz ist ein Schritt hin zu mehr Generationengerechtig-
keit und Nachhaltigkeit erfolgt. Gleichzeitig wurden die Bedingungen für die Alters-
vorsorge verbessert.

Diese Broschüre soll älteren Menschen einen Überblick über die für sie wichtigen
Bestimmungen bei der Einkommensteuer verschaffen. Und weil viele von ihnen auch 
an ihre Erben denken, informiert sie auch über Erbschaft- und Schenkungsteuer. 
Weitere Auskünfte geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts und 
die Angehörigen der steuerberatenden Berufe.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Carsten Kühl
Minister der Finanzen
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wichtige hinweise:

Auch wenn wir uns bemüht haben, den Text verständlich zu gestalten, 
kann die Materie für Laien schwer zu verstehen sein. Zu stark vereinfachen
konnten wir den Sachverhalt nicht, sonst wäre die Richtigkeit auf der 
Strecke geblieben. 

Wenn Sie etwas nicht verstehen oder weitere Fragen haben, können Sie 
sich auch an die Info-Hotline der Finanzämter wenden, Tel. 0180 37-57400. 
Sie ist von Montag bis Donnerstag 8 –17 Uhr und Freitag 8–13 Uhr besetzt
und der Anruf kostet Sie im Festnetz 9 Cent je Minute und max. 42 Cent 
je Minute im Mobilfunk. 

Das Bemühen um eine verständliche Sprache hat mitunter Kompromisse 
zu Lasten juristischer Präzision erforderlich gemacht. Verbindlich sind stets
die einschlägigen Rechtsgrundlagen.
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Steuerpflicht von Renteneinkünften lassen sich durch eine Nachfrage beim Finanzamt
oder der Info-Hotline der Finanzämter (Tel. 0180 37-57400, Montag bis Donnerstag 
8–17 Uhr und Freitag 8–13 Uhr, 9 Cent/Min. aus dem Festnetz, max. 42 Cent/Min.
mobil) rasch beseitigen.

2. renten

Bei der Besteuerung von Alterseinkünften ist für die Frage, in welchem Umfang 
die Rentenzahlungen zu versteuern sind, zu unterscheiden zwischen

< Renten, die der sog. Basisversorgung dienen (Basisrenten) und
< sonstigen Renten. 

Zu den Basisrenten zählen
< Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen (Altersrente, Rente wegen 

verminderter Erwerbsfähigkeit, Witwen- oder Witwerrente, Waisenrente, 
Erziehungsrente, Knappschaftsausgleichsleistung),

< Renten aus den landwirtschaftlichen Alterskassen, 
< Renten aus den berufsständischen Versorgungseinrichtungen und
< Renten aus bestimmten privaten Leibrentenversicherungen. 

Voraussetzung ist, dass die Rententräger eine monatliche und lebenslange Leib- 
rente gewähren und die Auszahlung nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahrs 
(Vertragsabschlüsse nach 2011: 62. Lebensjahr) beginnt. Zudem dürfen die 
Versorgungsansprüche nicht vererblich, nicht übertragbar, nicht beleihbar, nicht 
veräußerbar und nicht kapitalisierbar sein (sog. „Rürup-Rente“).

Begrifflich handelt es sich bei all diesen Rentenarten um sog. „Leibrenten“, da die 
Rentenzahlungen gleich bleiben oder steigen und von der Lebenszeit der bezugsberech-
tigten Personen abhängig sind. Steuerlich erfasst werden auch einmalige Leistungen
aus der Basisversorgung, wie z. B. Sterbegeld oder die Abfindung von Kleinstbetrags- 
renten. Im Ausnahmefall kann eine Rente auch steuerfrei sein (siehe Nr. 2.3, S. 19).

Renteneinkünfte werden steuerlich demjenigen zugerechnet, der sie als Berechtigter 
bezieht. So ist z. B. die Waisenrente keine Rente des hinterbliebenen Elternteils, 
sondern eine Rente des Kindes.

I. EINKoMMENSTEUER
UND LoHNSTEUER

1. steuerpflicht von Altersbezügen

Alle Altersbezüge sind grundsätzlich einkommensteuerpflichtig und unterliegen 
ggf. auch dem Lohnsteuerabzug. Nach dem Alterseinkünftegesetz werden künftig 
Beamtenpensionen und Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung steuerlich
gleich behandelt. Das hat das Bundesverfassungsgericht gefordert. Vollzogen wird dies
durch die vollständige Umstellung auf die nachgelagerte Besteuerung. Vereinfacht
bedeutet dies, dass die Alterseinkünfte erst dann versteuert werden, wenn sie an den
Steuerpflichtigen ausgezahlt werden – also im Alter. Dafür bleiben die Beiträge zu
Altersvorsorgeversicherungen während der Erwerbsphase bis zu einem jährlichen
Höchstbetrag unversteuert. Die Umstellung erfolgt nicht sofort, sondern schrittweise
während einer langen Übergangsphase. Dies ist erforderlich, um umstellungsbedingte
Mehrbelastungen für die Bürger weitgehend zu vermeiden. Ab dem Rentenjahrgang
2040 werden alle Arten von Alterseinkünften in voller Höhe besteuert.

Die derzeitigen Rentenjahrgänge müssen in den meisten Fällen auf ihre Rente keine
Steuern bezahlen. Dies gilt insbesondere für Rentnerinnen und Rentner, die neben der
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung keine weiteren Einkünfte beziehen. Bei
ihnen sind das steuerliche Existenzminimum und die verschiedenen Freibeträge höher
als der steuerpflichtige Teil der Rente. Sie brauchen auch weiterhin keine Einkommen-
steuer zu bezahlen und keine Einkommensteuererklärung abzugeben (siehe Nr. 8, S. 46).

Eine Steuerschuld entsteht aber voraussichtlich dann, wenn zusätzlich zur Rente noch
andere Einkünfte hinzukommen, z. B. Beamten- oder Werkspensionen, Lohneinkünfte
des Ehegatten, Mieteinkünfte oder Einkünfte aus Nebentätigkeiten. Zweifel über die
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Leistungen des ehemaligen Arbeitgebers – einschließlich solcher aus einer Unter-
stützungskasse – werden in der Regel den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
zugerechnet; diese unterliegen dann grundsätzlich dem Steuerabzug vom Arbeitslohn 
(§ 19 Einkommensteuergesetz – EStG –, Lohnsteuerabzug).

Zu den sonstigen renten gehören zum Beispiel 

< betriebliche Renten aus Pensionskassen (soweit die Beitragszahlungen 
nicht steuerfrei waren),

< Renten aus Lebensversicherungen (privaten Rentenversicherungen), die vor 
dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden (sog. „Altverträge“) bzw. die nicht die 
Voraussetzungen für eine Basisversorgungsrente erfüllen, 

< Renten aus privaten Unfallversicherungen,
< private Veräußerungsrenten (z. B. aus einem Hausverkauf) und private 

Versorgungsrenten (z. B. private Erwerbsminderungsrente).

Renten, die ein ehemaliger Unternehmer als betriebliche Versorgungsrente oder 
aus der Veräußerung seines Betriebes erhält, sind nachträgliche Betriebseinnahmen 
und als Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger 
Arbeit zu versteuern. Die Renten aus der Veräußerung eines Betriebes gehören 
jedoch zu den sonstigen Einkünften, wenn der Barwert der Rente bereits als Teil 
des Veräußerungsgewinns versteuert worden ist.

Alle Arten von Alterseinkünften sind rechtlich grundsätzlich selbständig und werden 
daher nach den für die jeweiligen Einnahmen geltenden Vorschriften versteuert. Wird
beispielsweise eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit später in die Alters-
rente umgewandelt, so wird eine neue Rente begründet. Gleiches gilt bei Witwen- 
oder Waisenrenten (zu den hierbei geltenden Besonderheiten siehe Nr. 2.1.5, S. 13). 
Die Leistungen des ehemaligen Arbeitgebers aus einer Pensionszusage oder einer
Unterstützungskasse werden unabhängig vom Bezug einer gesetzlichen Altersrente
besteuert und zwar in der Regel als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit.

2.1  Besteuerung von Basisrenten

2.1.1 Gesetzliche Altersrente
Zu den Basisrenten gehört insbesondere die gesetzliche Altersrente. Während der 
Übergangszeit auf die vollständige nachgelagerte Besteuerung – also bis zum Jahr 
2040 – unterliegt nur ein Teil der Rente der Besteuerung. Entscheidend für die Höhe 
des steuerpflichtigen Rentenanteils ist hierfür das Jahr des Rentenbeginns. Ausgehend
vom steuerpflichtigen Teil der Rente wird dann ein steuerfreier Rentenbetrag ermittelt.
Dieser bleibt grundsätzlich für die gesamte Laufzeit der Rente gleich. Für alle Renten,
die bereits vor dem 01.01.2005 bezogen wurden, betragen der steuerpflichtige 
und folglich auch der steuerfreie Teil der Rente für das Jahr 2005 jeweils 50 % des
Rentenbetrages 2005. 

Für jeden neuen Rentenjahrgang erhöht sich der steuerpflichtige Teil entsprechend 
der nachstehenden Tabelle. Gleichzeitig vermindert sich der steuerfreie Rententeil 
entsprechend. Das Alter des Rentenempfängers im Zeitpunkt des erstmaligen Renten-
bezugs ist für die steuerliche Behandlung ab 2005 unerheblich.

Jahr Besteuerter Anteil Steuerfreier Anteil
des Rentenbeginns  an der Rente  der Rente

bis 2005 50 % 50 %

2006 52 % 48 %

2007 54 % 46 %

2008 56 % 44 %

2009 58 % 42 %

2010 60 % 40 %

2011 62 % 38 %

2012 64 % 36 %

2013 66 % 34 %

2014 68 % 32 %

2015 70 % 30 %
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B e i s P i e L :

Die Arbeitnehmerin Berta Bach ist 2004 „in Rente gegangen“ und erhält 1.000,– €
monatlich (= 12.000,– € jährlich). Der steuerpflichtige (und der steuerfreie) Anteil 
ihrer Rente für das Jahr 2005 beträgt 6.000,– € (50 % von 12.000,– €).

B e i s P i e L :

Arbeitnehmer Anton Abel bezieht seit dem 1. November 2005 eine Altersrente. 
Ab Rentenbeginn bis einschließlich Juni 2006 erhält er monatlich 1.000,– €. 
Ab Juli 2006 erhöht sich seine monatliche Rente auf 1.020,– €. Ab Juli 2007 
erfolgt eine Erhöhung auf 1.050,– €.

Der steuerpflichtige und damit auch der steuerfreie Betrag der Rente beträgt 50 %, 
weil der Zeitpunkt des Rentenbeginns (1. November 2005) im Jahr 2005 liegt. 
Im Jahr 2005 bleiben 50 % der bezogenen Renteneinnahmen steuerfrei, 
d. h. Anton Abel muss 2.000,– € x 50 % = 1.000,– € versteuern. 

Die Ermittlung des festzuschreibenden steuerfreien Rentenbetrages erfolgt 
anhand des Jahresrentenbetrages für das Jahr 2006. Dieser beläuft sich somit 
auf 50 % von 12.120,– € (6 x 1.000,– € + 6 x 1.020,– €) = 6.060,– €. 

Anton Abel hat im Jahr 2006 somit Renteneinnahmen von 6.060,– € zu 
versteuern (6 x 1.000,– € + 6 x 1.020,– € = 12.120,– € abzüglich des steuerfreien
Rentenbetrags von 6.060,– €).
.
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Die Ermittlung des steuerfreien Teils der Rente erfolgt anhand des Rentenbetrages 
des ersten Jahres nach dem Jahr des Rentenbeginns. Für Renten, die bereits vor dem
01.01.2005 zu laufen begonnen haben, wird der Rentenbetrag des Jahres 2005 zu 
Grunde gelegt. 

Der steuerfreie Rentenbetrag wird für jeden Rentenjahrgang grundsätzlich dauerhaft 
auf die Laufzeit der Rente festgeschrieben und bleibt unverändert. Regelmäßige 
Rentenanpassungen haben keinen Einfluss auf die Höhe des steuerfreien Betrages 
und werden damit vollständig besteuert. Verändert sich jedoch der Jahresbetrag der
Rente aus tatsächlichen (z. B. wegen Anrechnung anderer Bezüge) oder rechtlichen
Gründen, erfolgt eine Anpassung. Wird zum Beispiel im Todesjahr nur der halbe Jahres-
betrag der Rente gezahlt, wird der steuerfreie Rentenbetrag um die Hälfte gekürzt.
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Die zu versteuernden Renteneinnahmen im Jahr 2007 betragen 6.360,– € 
(6 x 1.020,– € + 6 x 1.050,– € = 12.420,– € abzüglich des steuerfreien Renten-
betrags von 6.060,– €). Die regelmäßige Rentenerhöhung hat keine Auswirkung 
auf die Höhe des steuerfreien Rentenbetrags von 6.060,– €, dieser bleibt für 
die gesamte Laufzeit der Rente gleich.

Sollte sich die Auszahlung der Rente für 2005 bis ins Jahr 2006 verzögern, ist 
diese Nachzahlung in 2006 mit den laufenden Rentenzahlungen zu versteuern.
Eine Auswirkung auf die Höhe des zukünftig steuerfreien Rentenbetrags ergibt 
sich hierdurch jedoch nicht, da der für 2006 ermittelte steuerfreie Rentenbetrag
bei der Rentenbesteuerung im Jahr 2007 im Verhältnis der tatsächlichen Jahres-
rente zum Gesamtrentenbetrag 2006 gekürzt wird.

Die Leistungen nach dem Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte (GAL) werden 
nach vorstehenden Grundsätzen wie Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung
behandelt. 

2.1.2 Witwen-/Witwerrenten und Waisenrenten
Stirbt der Versicherte, erhalten der hinterbliebene Ehegatte eine Witwen-/Witwerrente 
und seine Kinder eine Waisenrente, soweit bestimmte weitere Voraussetzungen vor-
liegen. Diese gesetzlichen Renten gehören zu den Basisrenten und werden entspre-
chend versteuert (siehe Nr. 2.1.1, S. 9).

Private Witwen-/Witwerrenten und Waisenrenten, die nicht die Voraussetzungen 
für Basisrenten erfüllen, werden wie sonstige Renten besteuert (siehe Nr. 2.2, S. 14).

2.1.3 Gesetzliche Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
Gesetzliche Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit werden gezahlt, wenn vor
Erreichen der Altersgrenze ganz oder teilweise eine Erwerbsminderung eintritt. Der An-
spruch auf diese Renten erlischt spätestens ab dem Zeitpunkt der Umwandlung in eine
Altersrente. Diese Renten sind also auf eine bestimmte Laufzeit beschränkt, und zwar
auf den Zeitraum zwischen dem Beginn des Rentenbezuges und dem Zeitpunkt der Um-
wandlung in die Altersrente. Steuerlich werden diese Renten als Basisrenten behandelt.

Folgt eine Altersrente einer Rente wegen Erwerbsminderung nach, so handelt es sich 
um eine sog. Folgerente. Bezüglich der steuerlichen Besonderheiten siehe Nr. 2.1.5. 

2.1.4 Weitere Basisversorgungsrenten
Hierzu zählen insbesondere Renten aus bestimmten privaten Rentenversicherungen 
(sog. Rürup-Renten) und aus berufsständischen Versorgungseinrichtungen (z. B. Ver-
sorgungswerke für Rechtsanwälte oder Steuerberater), sowie Erziehungsrenten und 
einmalige Leistungen (z. B. Sterbegeld) aus der gesetzlichen Rentenversicherung.
Diese werden – wie gesetzliche Altersrenten – grundsätzlich nach den vorstehenden 
Regeln versteuert.

Besonderheiten können sich insbesondere bei Leistungen aus den berufsständischen
Versorgungseinrichtungen ergeben. Wurden bis zum 31.12.2004 mindestens 10 Jahre
lang höhere Beiträge als der gesetzliche Höchstbetrag zur Rentenversicherung 
gezahlt, so kann auf Antrag der Teil der Rente, der auf diese Beiträge entfällt, mit 
dem Ertragsanteil besteuert werden (sog. Öffnungsklausel, siehe auch Nr. 2.2, S. 14).
Diese Beträge müssen durch Bescheinigung des Versorgungsträgers nachgewiesen 
werden. Der Antrag kann frühestens im Jahr des Rentenbeginns gestellt werden.

2.1.5 Besonderheiten bei Folgerenten aus derselben Versicherung
Folgen nach dem 31. Dezember 2004 Renten aus derselben Versicherung einander 
nach, z. B. eine Altersrente folgt einer Rente wegen Erwerbsminderung nach, wird bei 
der Ermittlung des steuerpflichtigen Rentenbetrages nicht der tatsächliche Beginn der
Folgerente herangezogen.
Vielmehr wird – zugunsten des Rentners – ein fiktives Jahr des Rentenbeginns ermittelt,
indem vom tatsächlichen Rentenbeginn der Folgerente die Laufzeiten der vorhergehen-
den Renten abgezogen werden. Dabei kann sich aber kein geringerer steuerpflichtiger
Rententeil als 50 % ergeben. 

Eine Folgerente liegt auch vor, wenn die Rentenempfänger nicht identisch sind, wie 
z. B. bei einer Altersrente mit nachfolgender Witwen-/Witwerrente.

B e i s P i e L :

Eva Eitel bezieht von oktober 2007 bis Dezember 2010 (= 3 Jahre und 3 Monate) 
eine Erwerbsminderungsrente i. H. v. 1.000,– €. Ab Januar 2011 erhält sie eine 
Altersrente i. H. v. 2.000,– €.
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Renten, die vor dem 1. Januar 2005 geendet haben, werden nicht als vorhergehende
Renten berücksichtigt und wirken sich daher auf die Höhe des steuerpflichtigen 
Anteils der nachfolgenden Rente nicht aus.

2.2 Besteuerung von sonstigen renten (ertragsanteilbesteuerung)
Soweit die Rentenbezüge zu den sonstigen Einkünften, aber nicht zur Basisversorgung
(s. Nr. 2.1, S. 9) gehören, unterliegen sie nur in Höhe eines gesetzlich geregelten
Ertragsanteils der Einkommensteuer. 

Der Ertragsanteil entspricht den pauschal ermittelten Zinsen, die sich dadurch ergeben,
dass das angesammelte Rentenkapital einschließlich der bis zum Rentenbeginn auf-
gelaufenen Zinsen nicht auf einmal, sondern in Raten (d. h. verzinslich) zurückgezahlt
wird. Dabei wird die Verzinsung des Kapitals zu Rentenbeginn mit 3 % jährlich typisie-
rend festgelegt und der Gesamtbetrag der anhand der statistischen Lebenserwartung
ermittelten Zinsen auf die einzelnen Jahre gleichmäßig verteilt. Jede Rentenzahlung
enthält somit eine nicht steuerpflichtige Rückzahlung von Kapital und einen Ertrags-
anteil. Dieser Anteil ist einkommensteuerpflichtig.

In den Jahren 2007 bis 2010 sind 54 % steuerpflichtig, s. Tabelle S. 9. 
Ab dem Jahr 2011 ermittelt sich der steuerpflichtige Rentenanteil für die
gewährte Altersrente wie folgt:

Rentenbeginn der Altersrente Januar 2011
abzgl. der Laufzeit der Erwerbsminderungsrente 
(3 Jahre und 3 Monate)
= fiktiver Rentenbeginn oktober 2007
Besteuerungsanteil lt. Tabelle 54 %
Jahresbetrag der Rente in 2011: 12 x 2.000,– € 24.000,– €
Betragsmäßiger Besteuerungsanteil (54 % von 24.000,– €) 12.960,– €

Der steuerfreie Rentenbetrag beträgt 46 % der Jahresrente für 2012, hier 
also 11.040,– €. Dieser Betrag ändert sich in den Folgejahren grundsätzlich 
nicht mehr.

Die Höhe des steuerpflichtigen Ertragsanteils von Leibrenten richtet sich nach dem
Alter des Bezugsberechtigten im Zeitpunkt des Rentenbeginns. Die Ertragsanteile 
können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Bei Rentenbeginn
vollendetes 
Lebensjahr                    Ertragsanteil 

Bei Rentenbeginn
vollendetes 
Lebensjahr                    Ertragsanteil 

59 %

58 %

57 %

56 %

55 %

54 %

53 %

52 %

51 %

50 %

49 %

48 %

47 %

46 %

45 %

44 %

43 %

42 %

41 %

40 %

39 %

0 bis 1

2 bis 3

4 bis 5

6 bis 8

9 bis 10

11 bis 12

13 bis 14

15 bis 16

17 bis 18

19 bis 20

21 bis 22

23 bis 24

25 bis 26

27

28 bis 29

30 bis 31

32

33 bis 34

35

36 bis 37

38

38 %

37 %

36 %

35 %

34 %

33 %

32 %

31 %

30 %

29 %

28 %

27 %

26 %

25 %

24 %

23 %

22 %

21 %

20 %

19 %

18 %

39 bis 40

41

42

43 bis 44

45

46 bis 47

48

49

50

51 bis 52

53

54

55 bis 56

57

58

59

60 bis 61

62

63

64

65 bis 66
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2.2.1 Zusatzversorgungsrenten
Renten, die von der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) und vergleich-
baren Zusatzversorgungseinrichtungen geleistet werden, sind nach der Tabelle für die
sonstigen Renten (s. Nr. 2.2, S.15/16) mit dem Ertragsanteil zu versteuern.

2.2.2 Lebensversicherungsrenten und Renten aus Pensionskassen
Die Besteuerung erfolgt mit dem Ertragsanteil für die sonstigen Renten, (s. Nr. 2.2, 
S. 15/16). Die Beiträge müssen aus voll versteuertem Einkommen entrichtet worden
sein und es darf sich nicht um einen geförderten Altersvorsorgevertrag (sog. „Riester-
Rente“) handeln.

2.2.3 Private Renten wegen Erwerbsminderung
Die Renten aus einer privaten Erwerbsminderungsversicherung, die nicht die Voraus-
setzungen als Basisrente erfüllen, werden wie die übrigen unter Nr. 2.2 genannten 
sonstigen Renten mit dem Ertragsanteil versteuert. 
Handelt es sich hierbei um eine sog. abgekürzte Leibrente, die auf eine bestimmte
Laufzeit bzw. den vorhergehenden Ablauf der Lebenszeit begrenzt ist (z. B. eine Erwerbs-
minderungsrente der VBL wird nur bis zum 65. Lebensjahr gezahlt), so erfolgt die Ver-
steuerung mit dem Ertragsanteil nach der besonderen Tabelle in § 55 Abs. 2 EStDV 
(s. S. 17/18). Maßgebend hierbei ist grundsätzlich die Laufzeit der Rente.

80

81 bis 82

83 bis 84

85 bis 87

88 bis 91

92 bis 93

94 bis 96

ab 97

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

17 %

16 %

15 %

14 %

13 %

12 %

11 %

10 %

9 %

67

68

69 bis 70

71

72 bis 73

74

75

76 bis 77

78 bis 79

Beschränkung der Ertragsanteil Ertragsanteil ist der Tabelle auf den
Laufzeit der Rente vorbehaltlich Seiten 15/16 zu entnehmen, wenn der
auf  ... Jahre ab Beginn Spalte 3 Rentenberechtigte zu Beginn der Rente
des Rentenbezugs das ....te Lebensjahr vollendet hat

1 0 % Entfällt

2 1 % Entfällt

3 2 % 97

4 4 % 92

5 5 % 88

6 7 % 83

7 8 % 81

8 9 % 80

9 10 % 78

10 12 % 75

11 13 % 74

12 14 % 72

13 15 % 71

14 bis 15 16 % 69

16 bis 17 18 % 67

18 19 % 65

19 20 % 64

20 21 % 63

21 22 % 62

22 23 % 60

23 24 % 59

24 25 % 58

25 26 % 57

26 27 % 55

27 28 % 54

28 29 % 53

29 bis 30 30 % 51



19

B e i s P i e L :

Fred Frank (57 Jahre) erhält eine Rente wegen Erwerbsminderung in Höhe von 
1.000,– € pro Monat von einer privaten selbständigen Rentenversicherung. Die 
Rente läuft bis zur Vollendung seines 65. Lebensjahres, insgesamt somit 8 Jahre.

Es handelt sich um eine abgekürzte Leibrente. Die Versteuerung erfolgt mit dem 
besonderen Ertragsanteil nach § 55 EStDV. Dieser beträgt für Fred Frank 9 % 
des Jahresrentenbetrags.

2.3 renten aus geförderten Altersvorsorgevertägen, aus der geförderten 
betrieblichen Altersversorgung sowie Versorgungsleistungen aus 
einer Betriebsübertragung

Renten aus einem Altersvorsorgevertrag sind in vollem Umfang zu versteuern, soweit
sie auf Beitragsleistungen beruhen, die steuerfrei zugeführt wurden oder durch die
Altervorsorgezulage gefördert wurden. Entsprechendes gilt für Leistungen aus der
betrieblichen Altersversorgung, die durch steuerfreie Arbeitgeberbeiträge erworben
wurden.

In vollem Umfang steuerpflichtig sind auch Versorgungsleistungen aus einer nach 2007
vereinbarten unentgeltlichen Betriebsübertragung. Versorgungsleistungen aus einer 
vor 2008 vereinbarten unentgeltlichen Betriebsübertragung werden voll besteuert,
wenn sie abänderbar sind und mit dem Ertragsanteil besteuert, wenn sie nicht 
abänderbar sind.

2.4 steuerfreie renten und Leistungen
Die Einnahmen aus den häufigsten Renten unterliegen grundsätzlich der Einkommen-
steuer. Steuerfrei sind nur solche Renten, die in § 3 des Einkommensteuergesetzes
(EStG) ausdrücklich bezeichnet sind. Hier einige Beispiele für steuerfreie Renten:

< Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung (z. B. Renten, die von einer 
Berufsgenossenschaft wegen eines Arbeitsunfalls gezahlt werden),
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31 31 % 50

32 32 % 49

33 33 % 48

34 34 % 46

35 bis 36 35 % 45

37 36 % 43

38 37 % 42

39 38 % 41

40 bis 41 39 % 39

42 40 % 38

43 bis 44 41 % 36

45 42 % 35

46 bis 47 43 % 33

48 44 % 32

49 bis 50 45 % 30

51 bis 52 46 % 28

53 47 % 27

54 bis 55 48 % 25

56 bis 57 49 % 23

58 bis 59 50 % 21

60 bis 61 51 % 19

62 bis 63 52 % 17

64 bis 65 53 % 15

66 bis 67 54 % 13

68 bis 69 55 % 11

70 bis 71 56 % 9

72 bis 74 57 % 6

75 bis 76 58 % 4

77 bis 79 59 % 2
ab 80 Der Ertragsanteil ist der Tabelle auf den 

Seiten 15/16 zu entnehmen
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< Kriegsbeschädigungsrenten (Leistungen an Kriegsbeschädigte, 
Kriegshinterbliebene und ihnen gleichgestellte Personen),

< Wiedergutmachungsrenten (Leistungen zur Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts).

< Rentenabfindung nach § 107 SGB VI und Beitragserstattungen nach § 26 SGB IV,
§§ 204, 205, 207, 210 und 286d SGB VI

2.4.1 Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner
Freiwillig krankenversicherte Rentnerinnen und Rentner erhalten von den Trägern der
gesetzlichen Rentenversicherung neben dem Rentenbetrag auch einen Zuschuss zu
ihren Krankenversicherungsbeiträgen. 

Diese Zuschüsse sind nach § 3 Nr. 14 EStG von der Einkommensteuer befreit. Nur der
eigentliche Rentenbetrag unterliegt daher der Besteuerung.
Bei der Auszahlung der Rente und des Zuschusses werden die Krankenversicherungs-
beiträge einbehalten. Diese Beiträge können nur in Höhe der über die steuerfreien
Zuschüsse hinaus selbst aufgewendeten Krankenversicherungsbeiträge im Rahmen der
Sonderausgaben geltend gemacht werden. Zur letztendlichen Abzugshöhe der steuer-
lich begünstigten Krankenversicherungsbeiträge vgl. Nr. 6.3, S. 33–35. 

2.4.2 Leistungen für Kindererziehung
Die Leistungen für Kindererziehung und deren steuerliche Behandlung richten sich nach
dem Geburtsjahrgang der Mutter. Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 erhalten feste
Beträge; diese Leistungen sind steuerfrei.

Dagegen wirken Kindererziehungszeiten bei Müttern der Geburtsjahrgänge ab 1921
rentensteigernd; diese Rentenerhöhung ist nicht steuerfrei, sondern als Teil der 
Rente zu erfassen und wie die Basisrente zu besteuern.

2.5 werbungskosten
Für alle Renten gilt, dass der steuerpflichtige Rentengesamtbetrag mindestens um
einen Werbungskosten-Pauschbetrag von 102,– € jährlich gekürzt wird, wenn keine 
höheren Werbungskosten (z. B. Gewerkschaftsbeiträge) nachgewiesen werden.

2.6 rentenbezugsmitteilung
Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung und alle anderen Anbieter von Alters-
vorsorgeprodukten haben bis zum 01.03. des Folgejahres der zentralen Stelle bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund Angaben über den Leistungsempfänger sowie die
Höhe und den Zeitpunkt des Rentenbezugs zu übermitteln. Der Rentenempfänger wird
über die Datenmitteilung durch die mitteilende Institution unterrichtet. Die zentrale
Stelle bei der Deutschen Rentenversicherung Bund stellt der Finanzverwaltung die
übermittelten Daten zur Verfügung.

Die Rentenbezugsmitteilung entbindet jedoch nicht von der gegebenenfalls bestehen-
den Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung (s. Nr. 8, S. 46).

B e i s P i e L :

Die Arbeitnehmerin Carla Christ bezieht ab Vollendung des 65. Lebensjahres eine
Altersrente aus der gesetzlichen Sozialversicherung. Beginn der Rente ist der 01.01.
2007. Die Jahresrente in 2007 beträgt 7.934,– € und in 2008 insgesamt 8.000,– €.

Die Rente stellt eine Leibrente dar, die zur Basisversorgung gehört. Der steuer-
pflichtige Anteil bestimmt sich nach dem Jahr des Rentenbeginns und beträgt 
hier 54% der Bezüge (siehe Tabelle zu Nr. 2.1.1, S. 9).

Steuerpflichtiger Rentenanteil in 2007
(54 % von 7.934,– €) 4.284,– €
Werbungskostenpauschbetrag – 102,– €
Steuerpflichtige Renteneinkünfte 2007 4.182,– €

Steuerpflichtiger Rentenanteil in 2008
(54 % von 8.000,– €) 4.320,– €
Werbungskostenpauschbetrag – 102,– €
Steuerpflichtige Renteneinkünfte 2008 4.218,– €

Der für die gesamte Laufzeit des Rentenbezugs maßgebende steuerfreie Renten-
betrag wird anhand der Jahresrente für 2008 ermittelt und beträgt 3.680,– € 
(46 % von 8.000,– €).
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3. Pensionen und Betriebsrenten

Versorgungsbezüge von Beamten, Richtern und Soldaten bzw. deren Witwen und
Waisen, also Pensionen, sind in voller Höhe wie Arbeitslohn zu versteuern – und nicht
nur mit einem Besteuerungsanteil wie die gesetzlichen Renten. Freibeträge für Versor-
gungsbezüge mildern die vergleichsweise höhere Steuerbelastung der Pensionen ab.
Auch die Bezüge, die der ehemalige Arbeitgeber unmittelbar oder über eine Unter-
stützungskasse zahlt (sog. Betriebsrenten oder Werkspensionen), sind steuerrechtlich
als Versorgungsbezüge zu behandeln.

Die Versorgungsbezüge ehemaliger Bediensteter zwischen- oder überstaatlicher Ein-
richtungen (z. B. NATo, oECD) setzen sich in bestimmten Fällen aus Pensionen und
Leibrenten zusammen. Dann ist eine Aufteilung in nach Nr. 2 (Renten) und Nr. 3
(Pensionen) zu behandelnde Teile erforderlich.

Empfänger von Versorgungsbezügen unterliegen dem Steuerabzug vom Arbeitslohn.
Die Lohnsteuer wird nach der Steuerklasse und den übrigen Lohnsteuerabzugs- 
mermalen berechnet.

3.1 Freibeträge für Versorgungsbezüge
Der Versorgungs-Freibetrag wird gewährt für beamtenrechtliche Ruhegehälter, 
Witwen- und Waisengeld und Unterhaltsbeiträge von öffentlichen Arbeitgebern. 
Er wird auch gewährt, wenn private Arbeitgeber Versorgungsbezüge wegen Berufs-
oder Erwerbsunfähigkeit, Hinterbliebenenbezüge oder Versorgungsbezüge wegen 
Erreichens einer Altersgrenze zahlen. Zahlen private Arbeitgeber Versorgungsbezüge
wegen Erreichens einer Altersgrenze, kann ein Versorgungsfreibetrag nur gewährt 
werden, wenn der Leistungsempfänger das 63. Lebensjahr vollendet hat. Bei Schwer-
behinderten, also bei Behinderten mit einem Grad der Behinderung von mindestens 
50, gilt eine Altersgrenze von 60 Jahren.

Von 2005 an werden die Freibeträge für Versorgungsbezüge für jeden neuen
Versorgungsbezugsjahrgang abgeschmolzen. Zugleich entfällt der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag bei Versorgungsbezügen. Als Ausgleich dafür wird für die Übergangszeit
ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag gewährt. Die Ermittlung des Versorgungsfrei-
betrags sowie des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag richtet sich nach dem Jahr 
des Versorgungsbeginns (vgl. nachstehende Tabelle). Wenn dem Versorgungsbezug ein
Hinterbliebenenbezug (Witwen- oder Waisengeld) folgt, werden die Freibeträge für
Versorgungsbezüge nach dem ursprünglichen Versorgungsbeginn ermittelt.

V e r s o r g u n g s f r e i b e t r a g
Jahr des Zuschlag zum
Versorgungs- in v. H. der Ver- Versorgungs-
beginns sorgungsbezüge Höchstbetrag in € freibetrag in €

bis 2005 40,0 3.000 900

ab 2006 38,4 2.880 864

2007 36,8 2.760 828

2008 35,2 2.640 792

2009 33,6 2.520 756

2010 32,0 2.400 720

2011 30,4 2.280 684

2012 28,8 2.160 648

2013 27,2 2.040 612

2014 25,6 1.920 576

2015 24,0 1.800 540

2016 22,4 1.680 504

2017 20,8 1.560 468

2018 19,2 1.440 432

2019 17,6 1.320 396

2020 16,0 1.200 360

2021 15,2 1.140 342

2022 14,4 1.080 324

2023 13,6 1.020 306

2024 12,8 960 288

2025 12,0 900 270

2026 11,2 840 252

2027 10,4 780 234

2028 9,6 720 216

2029 8,8 660 198
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Die Freibeträge für Versorgungsbezüge berechnen sich auf der Grundlage des Versor-
gungsbezugs für Januar 2005 bzw. des Versorgungsbezugs für den ersten vollen Monat
bei einem Versorgungsbeginn ab 2005. Bei Altersversorgungsbezügen von privaten
Arbeitgebern ist frühestens der Monat der Vollendung des 63. Lebensjahres bzw. bei
Schwerbehinderung des 60. Lebensjahres maßgebend.

Der maßgebende Monatsbetrag wird verzwölffacht und um die voraussichtlichen
Sonderzahlungen des Erstjahres erhöht. Auf diese Gesamtsumme wird der Versorgungs-
freibetrag errechnet und um den Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag erhöht.

Der so ermittelte Freibetrag für Versorgungsbezüge gilt grundsätzlich für die gesamte
Laufzeit des Versorgungsbezuges. Zu einer Neuberechnung des Freibetrags für Versor-
gungsbezüge kommt es nur, wenn sich der Versorgungsbezug wegen Anrechnungs-,
Ruhe-, Erhöhungs- oder Kürzungsregelungen ändert. 
Werden die Versorgungsbezüge nur für einen Teil des Jahres gezahlt, werden die
Freibeträge gezwölftelt.

Werden Versorgungsbezüge nicht laufend gezahlt, wird der Freibetrag nicht zeitanteilig
gekürzt. Dies betrifft das Sterbegeld oder eine Kapitalisierung/Abfindung von sonst
monatlich gezahlten Vorsorgungsbezügen.

2030 8,0 600 180

2031 7,2 540 162

2032 6,4                            480 144

2033 5,6 420 126

2034 4,8 360 108

2035 4,0 300 90

2036 3,2 240 72

2037 2,4 180 54

2038 1,6 120 36

2039 0,8 60 18

2040 0,0 0 0

B e i s P i e L  1 :

Der Versorgungsempfänger Gustav Ganz erhält ab Dezember 2004 eine Werkspen-
sion in Höhe von 600,– € monatlich; die jährliche Sonderzahlung beträgt 200,– €.

Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag sind die laufenden Versor-
gungsbezüge zum Stand Januar 2005 in Höhe von 600,– € x 12 zzgl. der Sonder- 
zahlung in Höhe von 200,– € = 7.400,– €.

Bei einem Versorgungsbeginn vor 2006 beträgt der für die Ermittlung des Versor-
gungsfreibetrags anzuwendende Vomhundertsatz 40 der maßgeblichen Bemessungs-
grundlage. Es ergibt sich ein Versorgungsfreibetrag von 2.960,– € (7.400,– € x 
40 v. H.) und ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag von 900,– € (vgl. Tabelle 
zu Nr. 3.1, S. 23).

B e i s P i e L  2 :

Derselbe Sachverhalt wie Beispiel 1. Die Sonderzahlung wird aber im Jahr 2006 
auf 100,– € gekürzt. 

Von den Versorgungsbezügen 2006 in Höhe von 7.300,– € (600,– € x 12 zzgl. 100,– €
Sonderzahlung) werden die für das Jahr 2005 ermittelten Freibeträge für Versorgungs-
bezüge von 3.860,– € (Ermittlung vgl. Beispiel 1) abgezogen. Eine Neuberechnung 
der Freibeträge für Versorgungsbezüge aufgrund der Verringerung der Sonder-
zahlung ab 2006 erfolgt nicht. Steuerpflichtig sind im Jahr 2006 dann 3.440,– €.

B e i s P i e L  3 :

Derselbe Sachverhalt wie Beispiel 1.
Am 15.02.2007 verstirbt der Versorgungsempfänger Gustav Ganz; er erhält 
also insgesamt 1.200,– € in 2007. Seine Witwe Gabi Ganz erhält ab März 2007 
aufende Hinterbliebenenbezüge i. H. v. 400,– € monatlich. Daneben wird ihr 
in 2007 ein-malig ein Sterbegeld i. H. v. 1.200,– € gezahlt.
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3.2 Lohnsteuerabzug bei Versorgungsbezügen
Bevor die Pension ausbezahlt wird, muss die auszahlende Stelle die Lohnsteuer 
einbehal- ten. Für die Berechnung der Lohnsteuer werden folgende Beträge nicht 
herangezogen:

a) der Versorgungs-Freibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag bei 
monatlicher Zahlungsweise in Höhe von einem Zwölftel des jeweiligen Jahres-
betrags. 

b) der Werbungskosten-Pauschbetrag von 102,– € jährlich; dieser ist in die Lohnsteuer-  
tabelle für Versorgungsbezüge eingearbeitet.

Bei der Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt das Finanzamt den Versorgungs-
Freibetrag, den Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag und den Werbungskosten-
Pauschbetrag automatisch. 

Versorgungsbezüge des Verstorbenen:
Von den Versorgungsbezügen des Verstorbenen bleiben 2/12 von 3.860,– € 
(Freibeträge für Versorgungsbeträge aus 2005) = 643,33 € steuerfrei. 
Es verbleiben somit steuerpflichtige Versorgungsbezüge i. H. v. 556,67 € 
(1.200,– € abzgl. 643,33 €).

Laufender hinterbliebenenbezug:
Für die Ermittlung der Freibeträge für Versorgungsbezüge der Witwe ist der 
monatliche Versorgungsbezug zunächst auf einen Jahresbetrag hochzurechnen. 
Auf den hochgerechneten Jahresbetrag (400,– € x 12 Monate = 4.800,– €) werden
der für den Verstorbenen maßgebende Prozentsatz und Höchstbetrag des Versor-
gungsfreibetrags (hier: 40 v. H. /max. 3.000,– €) zuzüglich des Zuschlags von 
900,– € angewandt. Im Beispiel ergibt sich ein jährlicher Versorgungsfreibetrag 
i. H. v. 1.920,– € (4.800,– € Jahresbetrag x Prozentsatz des Verstorbenen i. H. v. 40).
Da der laufende Hinterbliebenenbezug in 2007 nur für zehn Monate gezahlt wurde,
erhält die Witwe 10/12 dieses Versorgungsfreibetrags, 1.920,– € x 10/12 = 1.600,– €.
Der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag beträgt hier 750,– € (900,– € x 10/12).

sterbegeld:
Das Sterbegeld ist ein gesonderter Versorgungsanspruch der Witwe. Auf den
gezahlten Gesamtbetrag von 1.200,– € werden ebenfalls der für den Verstorbenen
maßgebende Prozentsatz und Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags (hier: 
40 v. H. /max. 3.000,– €), zuzüglich des Zuschlags von 900,– € angewandt. Beim
Sterbegeld werden die Freibeträge nicht gezwölftelt. Der Versorgungsfreibetrag 
für das Sterbegeld beträgt somit 480,– € (1.200,– € x 40 v. H.), der Zuschlag zum
Versorgungsfreibetrag 720,– € (es kann jedoch höchstens der Gesamtbetrag des
Versorgungsbezugs steuerfrei bleiben).

Von den beiden Versorgungsbezügen der witwe bleiben der Versorgungsfrei-
bebetrag von insgesamt 2.080,– € (1.600,– € + 480,– €; der maßgebliche Höchst-
betrag von 3.000,– € wird nicht erreicht) und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag
von 900,– € (der Zuschlag kann nicht mehrfach gewährt werden) steuerfrei. Bei
der Witwe sind somit Versorgungsbezüge i. H. v. 2.220,– € steuerpflichtig (Hinter-
bliebenenbezüge 4.000,– € + Sterbegeld 1.200,– € = 5.200,– € abzgl. Versorgungs-
freibetrag 2.080,– € und Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 900,– €).

B e i s P i e L :

Beamtenpension, die bereits 2005 begonnen hat, in Höhe 
von monatlich
Versorgungsfreibetrag 40 % von 1.000,– € = 400,– €, 
höchstens
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag
zu versteuern lt. Lohnsteuertabelle   

1.000,– €

– 250,– €
– 75,– €

675,– €
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4. Leistungen beim Übergang in den ruhestand

4.1 Abfindungen und Vorruhestandsleistungen
Abfindungen des Arbeitgebers wegen der Auflösung des Dienstverhältnisses unterliegen
wie die bis dahin gezahlten Arbeitslöhne dem Lohnsteuerabzug. 

Die Abfindung  wird unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag einem ermäßigten
Steuersatz unterworfen. Nähere Auskünfte erteilt das zuständige Finanzamt.

Bei Arbeitnehmern im Vorruhestand, die das 63. Lebensjahr oder als Schwerbehinderte
das 60. Lebensjahr vollendet haben, werden die Vorruhestandsleistungen um den 
Freibetrag für Versorgungsbezüge und den (in die Lohnsteuertabelle eingearbeiteten)
Werbungskosten-Pauschbetrag gekürzt.

4.2 Altersteilzeit
Ab Vollendung des 55. Lebensjahres können Arbeitnehmer von der Möglichkeit der
Altersteilzeit Gebrauch machen. Die Arbeitszeit wird dabei auf die Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit reduziert und kann entweder als gleichmäßige Teilzeitarbeit 
oder in Vollzeitarbeitsblöcken, kombiniert mit Freizeitblöcken, erbracht werden. Der
(reduzierte) Arbeitslohn ist für den gesamten Zeitraum in beiden Fallgruppen gleich
hoch; er wird um sog. Aufstockungsbeträge erhöht. Außerdem kann der Arbeitgeber
freiwillige zusätzliche Rentenversicherungsbeiträge übernehmen, um die spätere
Rentenminderung bei dem vorzeitigen Bezug der Altersrente zu mildern oder zu 
verhindern.

In den Fällen der Altersteilzeitarbeit gilt steuerlich Folgendes:

< Der Arbeitslohn unterliegt dem Lohnsteuerabzug nach allgemeinen Grundsätzen; 
das gilt auch bei Blockzeitmodellen.

< Die Aufstockungsbeträge nach dem Altersteilzeitgesetz sind steuerfrei, unterliegen 
aber dem sog. Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, dass sich im Rahmen der Ver-
anlagung zur Einkommensteuer der Steuersatz für das steuerpflichtige Einkommen 
erhöht. Nähere Auskünfte erteilt das Finanzamt, Info-Hotline 0180 37-57400.

< Die vom Arbeitgeber freiwillig übernommenen Rentenversicherungsbeiträge sind 
zur Hälfe der Beiträge steuerfrei. Der verbleibende steuerpflichtige Teil ist unter 
bestimmten Voraussetzungen mit einem ermäßigten Satz zu besteuern (siehe 
Nr. 4.1).

Arbeitgeber verpflichten sich gelegentlich, Vorruhestandsleistungen an Arbeitnehmer
zu zahlen, wenn diese vorzeitig in den Ruhestand treten. Die Vorruhestandsleistungen
sind steuerpflichtiger Arbeitslohn.
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5. steuerliche Behandlung von Kapitallebensversicherungen

Die steuerliche Behandlung von Kapitallebensversicherungen wurde durch das Alters-
einkünftegesetz grundlegend geändert. Es ist zu unterscheiden zwischen Versicherungs-
verträgen, die vor dem 01.01.2005 und solchen Verträgen, die nach dem 31.12.2004
abgeschlossen wurden.

Die Erträge aus Versicherungen, die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden (sog.
„Altverträge“), bleiben steuerfrei, soweit die Voraussetzungen für den Sonderausgaben-
abzug vorliegen (z. B. Auszahlung frühestens nach Ablauf von 12 Jahren seit dem Ver-
tragsabschluss). 
Die Beiträge zu solchen Versicherungen werden in Höhe von 88 % als Sonderaus-
gaben im Rahmen der Höchstbeträge (s. Nr. 6.3, S. 33) berücksichtigt. Hierfür ist 
jedoch Voraussetzung, dass noch vor dem 01.01.2005 mindestens eine Beitrags-
zahlung erfolgt ist. 

Für Verträge, die nach dem 31.12.2004 abgeschlossen werden (sog. „Neuverträge“),
entfällt der Sonderausgabenabzug vollständig.
Die Erträge aus solchen Versicherungen sind bei der Auszahlung grundsätzlich in 
Höhe des Unterschieds zwischen Auszahlungsbetrag und den entrichteten Beiträgen 
als Einkünfte aus Kapitalvermögen steuerpflichtig. 
Endet die Laufzeit der Versicherung erst nach Vollendung des 60. Lebensjahres 
(Vertragsabschlüsse nach 2011: 62. Lebensjahr) und nach Ablauf von 12 Jahren 
seit dem Vertragsabschluss, wird nur die Hälfte versteuert.

6. weitere steuervergünstigungen für senioren

Speziell für ältere Menschen werden bei der Einkommen- und Lohnsteuer neben 
den bereits erwähnten Vergünstigungen weitere Steuererleichterungen gewährt. 

6.1 Freibetrag für Veräußerungsgewinne
Gewinne aus der Veräußerung von Gewerbebetrieben sind nach § 16 EStG als Einkünfte
aus Gewerbebetrieb steuerpflichtig.

Betriebsinhaber, die das 55. Lebensjahr vollendet haben oder die im sozialversiche-
rungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig sind, erhalten einmalig einen Freibetrag
von 45.000,– €. Der Freibetrag wird um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn
136.000,– € übersteigt, ermäßigt und entfällt somit gänzlich im Falle eines Veräuße-
rungsgewinns von 181.000,– € oder mehr. 

Dauernde Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die Erwerbsfähigkeit des Unternehmers
infolge Krankheit oder Behinderung im Vergleich zur Erwerbsfähigkeit von körperlich,
geistig oder seelisch Gesunden mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kennt-
nissen und Fähigkeiten auf weniger als sechs Stunden gesunken ist. Zum Nachweis 
der Berufsunfähigkeit reicht die Vorlage eines Bescheids des Rentenversicherungs-
trägers aus, wonach Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit im Sinne der gesetzlichen
Rentenversicherung vorliegt. Im Übrigen kann auch ein amtsärztliches Attest den
Nachweis erbringen.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend bei Gewinnen, die bei der Ver-
äußerung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes sowie bei der Veräußerung
eines der selbständigen Arbeit dienenden Vermögens erzielt werden.

6.2 Altersentlastungsbetrag
Viele Senioren üben auch im Ruhestand noch eine Nebenbeschäftigung aus oder 
erzielen weitere Einkünfte (z. B. Zins- oder Mieteinnahmen). Zur steuerlichen Ent-
lastung dieser zusätzlichen Einkünfte steht allen Senioren ab dem Jahr, zu dessen
Beginn sie bereits 64 Jahre alt sind, ein Altersentlastungsbetrag zu. Der Altersent-
lastungsbetrag beträgt bei denjenigen, die vor dem 02.01.1941 geboren sind, im 
Jahr 2005 40 % der Einkünfte (mit Ausnahme der Renten und Versorgungsbezüge),
höchstens jedoch 1.900,– €. Für die nach dem 01.01.1941 Geborenen werden der
Vomhundertsatz und der Höchstbetrag des Altersentlastungsbetrags jahrgangs-
weise verringert. Der jeweilige Vomhundertsatz und der Höchstbetrag sind der 
nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 
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6.3 Vorsorgeaufwendungen und weitere sonderausgaben
Als Sonderausgaben sind – zum Teil allerdings nur in begrenztem Umfang – beispiels-
weise auch abzugsfähig:

< Kirchensteuerzahlungen
< Spenden für gemeinnützige oder andere steuerbegünstigte Zwecke
< Beiträge an politische Parteien
< Vorsorgeaufwendungen

Zu den Vorsorgeaufwendungen gehören insbesondere Beiträge zu Kranken-, Pflege-,
Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie zu Risikolebensversicherungen. Vorsor-
geaufwendungen sind auch Beiträge zu bestimmten Renten- und Kapitallebensver- 
sicherungen, bei denen der erste Versicherungsbeitrag vor dem 01.01.2005 entrichtet
wurde („Altverträge“).

Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sind ab dem Jahr 2010 grundsätz-
lich in tatsächlich gezahlter Höhe als Sonderausgaben abziehbar. Lediglich wenn sich
hieraus ein Anspruch auf Krankengeld oder vergleichbare Leistungen ergeben kann, 
ist der tatsächlich gezahlte Beitrag um 4 % zu kürzen.

Das auf die Vollendung A l t e r s e n t l a s t u n g s b e t r a g
des 64. Lebensjahres
folgende Kalenderjahr in v. H. der Einkünfte  Höchstbetrag in €

2005 40,0 1.900,–

2006 38,4 1.824,–

2007 36,8 1.748,–

2008 35,2 1.672,–

2009 33,6 1.596,–

2010 32,0 1.520,–

2011 30,4 1.444,–

2012 28,8 1.368,–

2013 27,2 1.292,–

2014 25,6 1.216,–

2015 24,0 1.140,–

2016 22,4 1.064,–

2017 20,8 988,–

2018 19,2 912,–

2019 17,6 836,–

2020 16,0 760,–

2021 15,2 722,–

2022 14,4 684,–

2023 13,6 646,–

2024 12,8 608,–

2025 12,0 570,–

2026 11,2 532,–

2027 10,4 494,–

2028 9,6 456,–

2029 8,8 418,–

2030 8,0 380,–

2031 7,2 342,–

2032 6,4 304,–

2033 5,6 266,–

2034 4,8 228,–

2035 4,0 190,–

2036 3,2 152,–

2037 2,4 114,–

2038 1,6 76,–

2039 0,8 38,–

2040 0 0
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Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung sind ab dem Jahr 2010 insoweit
abziehbar, als sie auf Vertragsleistungen entfallen, die in Art, Umfang und Höhe mit
den Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung vergleichbar sind. Beitrags-
teile für einen über die gesetzliche Krankenversicherung hinausgehenden Versicherungs-
schutz sind vom Sonderausgabenabzug auszunehmen. Zu den nicht begünstigten
Leistungen gehören die ambulanten Leistungen durch Heilpraktiker, die Erstattung 
der Aufwendungen für  Einbettzimmer und Chefarztbehandlung, die Leistungen für
Zahnersatz oder implantologische Leistungen und kieferorthopädische Leistungen
sowie die Absicherung von Krankengeld.

Sind begünstigte und nicht begünstigte Versicherungsleistungen in einem Versiche-
rungstarif abgesichert, muss der geleistete Krankenversicherungsbeitrag aufgeteilt 
werden. Einzelheiten hierzu sind in der sogenannten Krankenversicherungsbeitrags-
anteil-Ermittlungsverordnung geregelt. Die Aufteilung ist von der jeweiligen Kranken-
versicherung vorzunehmen und dem Versicherten mitzuteilen.

Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung (soziale Pflegeversicherung und private
Pflege-Pflichtversicherung) können ab dem Jahr 2010 in der tatsächlich gezahlten Höhe
als Sonderausgaben abgezogen werden. 

Neben den Aufwendungen für die Altersvorsorge können Beiträge zu sonstigen
Versicherungen, beispielsweise zur Arbeitslosen- oder zu Haftpflichtversicherungen, 
ab dem Jahr 2010 nur insoweit berücksichtigt werden, als die Summe der begünstigten
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge einen Höchstbetrag von 1.900,– € bei
Arbeitnehmern bzw. 2.800,– € bei Selbständigen unterschreitet.

Übersteigen die Beiträge zugunsten einer Basiskranken- und Pflegeversicherung die
vorgenannten Abzugsvolumina, sind die begünstigten Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge trotzdem in vollem Umfang abziehbar. In diesen Fällen verbleibt für 
den Sonderausgabenabzug für sonstige Vorsorgeaufwendungen jedoch kein Raum.

Parallel zu der ab dem 01.01.2010 geltenden Rechtslage wird vom Finanzamt eine
Günstigerprüfung durchgeführt, die auf das Alterseinkünftegesetz zurückgeht. Danach
werden sämtliche im jeweils betroffenen Veranlagungszeitraum geleisteten Vorsorge-
aufwendungen, auch solche für die Altersversorgung, in den Grenzen der bis 2004 für
Sonderausgaben geltenden Höchstbeträge berücksichtigt, sofern dies für den Steuer-
pflichtigen günstiger ist.

Nähere Auskunft können Sie bei der Info-Hotline des Finanzamts (Tel. 0180 37-57400)
erhalten.

7. Außergewöhnliche Belastungen

Seniorinnen und Senioren entstehen häufig Aufwendungen, die durch besondere 
Belastungen hervorgerufen werden (z. B. Krankheit, Kuraufenthalt, Beschäftigung 
einer Pflegekraft). Werden diese Aufwendungen nicht ersetzt (z. B. durch eine Ver-
sicherung), hilft das Finanzamt dadurch, dass es so genannte „außergewöhnliche 
Belastungen“ zum Abzug zulässt. Außergewöhnliche Belastungen wirken sich nur 
dann steuermindernd aus, wenn die Aufwendungen einen bestimmten Prozentsatz 
der Einkünfte – die „zumutbare Belastung“ – überschreiten. Ausnahme: unter den
Nummern 7.5.3, 7.6 und 7.7 aufgeführte Abzugsbeträge.

Die zumutbare Belastung wird entsprechend dem nachstehenden Schema ermittelt:

Die zumutbare Belastung beträgt bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte

bis 15.340,– € über 15.340,– € über 51.130,– €

a) bei ledigen, getrennt lebenden oder verwitweten Steuerpflichtigen
5 % 6 % 7 %

b) bei verheirateten Steuerpflichtigen
4 % 5 % 6 %

des Gesamtbetrags der Einkünfte
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7.2 Kuraufwendungen
Aufwendungen für eine Kur können – nach Anrechnung von Leistungen Dritter wie 
z. B. der Krankenkasse – unter bestimmten Voraussetzungen abzugsfähig sein:

< Die Notwendigkeit der Kur ist durch ein amtsärztliches Zeugnis, eine Beschei-
nigung des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, eine Bescheinigung 
der Versicherungsanstalt bei Pflichtversicherten oder der Beihilfestelle bei 
öffentlichen Bediensteten nachzuweisen. Dieser Nachweis muss vor Kurantritt 
ausgestellt sein. Es genügt aber auch, wenn feststeht, dass eine gesetzliche 
Krankenkasse die Notwendigkeitsprüfung vorgenommen und positiv beschieden 
hat. Davon wird in der Regel ausgegangen, wenn die Krankenkasse einen Zuschuss 
zu den Kurkosten für Unterkunft und Verpflegung gewährt hat. Der Zuschuss einer 
Krankenversicherung zu Arzt-, Arznei- und Kurmittelkosten ersetzt den Nachweis 
der Kurbedürftigkeit nicht.

< Am Kurort muss man sich grundsätzlich in ärztliche Behandlung begeben. Abzugs- 
fähige Kosten sind beispielsweise Aufwendungen für Arztbesuche, Anwendungen, 
Unterkunft, Verpflegung (nach Abzug einer Haushaltsersparnis von 20 %) und 
Fahrtkosten zum Kurort in Höhe der Kosten für öffentliche Verkehrsmittel.

7.3 Bestattungskosten
Bestattungskosten für Angehörige sind als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig,
soweit der Wert des Nachlasses des Verstorbenen nicht ausreicht, um die Bestattungs-
kosten zu decken. Die Aufwendungen müssen notwendig und angemessen sein. Die
Kosten für Trauerkleidung und die Bewirtung der Trauergäste werden nicht anerkannt.
Beihilfen von dritter Seite (z. B. Krankenkasse) vermindern die berücksichtigungsfähigen
Aufwendungen.

Im Folgenden sind außergewöhnliche Belastungen dargestellt, die für Seniorinnen 
und Senioren von besonderer Bedeutung sein können:

7. 1 Krankheitskosten
Hierzu gehören vor allem die Kosten für ärztliche Behandlungen und für Behandlungen
durch zugelassene Heilpraktiker, die Krankenhauskosten, die Kosten für Hilfsgeräte wie
Einlagen, Brillen oder Hörgeräte, die Aufwendungen für Arzneimittel oder Zahnersatz,
sowie die Praxisgebühren.

Die Zwangsläufigkeit, die Notwendigkeit und die Angemessenheit der Aufwendungen
müssen jedoch durch Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nachgewiesen 
werden. ohne besondere ärztliche Bescheinigung können Ausgaben für Arzneimittel
nur berücksichtigt werden, wenn es sich um eine länger dauernde Krankheit handelt,
die einen laufenden Verbrauch bestimmter Medikamente erfordert. Die entsprechen-
den Belege müssen dann aber dem Finanzamt in den Vorjahren schon einmal vor-
gelegen haben. In bestimmtem Fällen (z. B. bei wissenschaftlich nicht anerkannten
Behandlungsmethoden) ist eine vor Beginn der Maßnahme erteilte amtsärztliche
Bescheinigung erforderlich. Aufwendungen, die durch Diätverpflegung entstehen, 
können nicht als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden.

B e i s P i e L :

Dem Rentnerehepaar Caesar mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 20.000,– € 
entstehen Kurkosten in Höhe von 700,– € und Krankheitskosten (einschließlich
Praxisgebühr) in Höhe von 500,– €, die von der Krankenkasse nicht ersetzt werden.
Die zumutbare Belastung beläuft sich auf 1.000,– € (5 % von 20.000,– €). 
Mithin sind 200,– € Kur- und Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung 
zu berücksichtigen.
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7.4 Pflegeaufwendungen
Seniorinnen und Senioren, die ständig pflegebedürftig sind (Pflegestufe I, II oder III)
oder bei denen eine erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz festgestellt 
wurde, und die deshalb 

< in einem Pflegeheim,
< einem Altenpflegeheim,
< in der Pflegestation eines Altenheimes untergebracht sind oder
< eine ambulante Pflegekraft beschäftigen,

können die tatsächlichen Kosten für ihre persönliche Pflege (z. B. Pflegeheimkosten) 
als außergewöhnliche Belastungen steuerlich geltend machen. Hierbei werden die
durch Belege nachgewiesenen Gesamtkosten allerdings um eine Haushaltsersparnis
von täglich 22,23 € gekürzt, wenn der private Haushalt aufgelöst wurde. Zusätzlich
werden die verbleibenden Aufwendungen um die „zumutbare Belastung“ gemindert
(siehe Nr. 7, S. 35).

Bei Vorliegen eines Behindertenausweises kann anstelle des Abzugs der tatsächlichen
Kosten der Behinderten-Pauschbetrag in Anspruch genommen werden (siehe Nr. 7.5).
Eine Kürzung um die zumutbare Belastung erfolgt nicht.

7.5  sonderregelungen für behinderte Menschen
Behinderte Menschen können einen pauschalen Abzugsbetrag beanspruchen, wenn sie
ihre Aufwendungen nicht im Einzelnen nachweisen wollen. Dies gilt generell für alle
behinderten Menschen, deren Grad der Behinderung auf mindestens 50 festgestellt ist.
Unter zusätzlichen Voraussetzungen (vgl. Nr. 7.5.1, S. 40) gilt dies auch für diejenigen
mit einem Grad der Behinderung zwischen 25 und 50. Der Pauschbetrag ist nach dem
Grad der Behinderung gestaffelt. Er beträgt bei einem Grad der Behinderung von

25 und 30 310,– €

35 und 40 430,– €

45 und 50 570,– €

55 und 60 720,– €

65 und 70 890,– €

75 und 80 1.060,– €

85 und 90 1.230,– €

95 und 100 1.420,– €

Blinde sowie schwerstpflegebedürftige Menschen erhalten einen Pauschbetrag 
von 3.700,– € jährlich.

B e i s P i e L :

Kosten für Grabstätte 4.000,– €
Kaufpreis Sarg 600,– €
Blumen, Kränze 300,– €
Todesanzeigen 500,– €
Gebühren 50,– €
sonstige berücksichtigungsfähige Kosten 60,– €
Summe der Aufwendungen 5.510,– €
abzüglich einer Erstattung der Krankenkasse 
und einer ausgezahlten Lebensversicherung – 3.500,– €
verbleibende Kosten 2.010,– €
abzüglich des vorhandenen Sparguthabens 
und des Bargelds des Erblassers – 1.000,– €
als außergewöhnliche Belastungen 
kommen in Betracht 1.010,– €
Dieser Betrag vermindert sich noch um 
die zumutbare Belastung (siehe Nr. 7, S. 36)
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Mit dem Pauschbetrag für behinderte Menschen werden Aufwendungen für die Hilfe
bei den gewöhnlichen und wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens, für
die Pflege sowie für den erhöhten Wäschebedarf abgegolten. Er tritt an die Stelle des
Abzugs dieser Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen im Sinne der Nr. 7 
(S. 35). Der Pauschbetrag wird nicht um die zumutbare Belastung gekürzt.

Zur Sonderregelung für behinderte Menschen beim Versorgungs-Freibetrag siehe 
Nr. 3.1 (S. 22), zur Sonderregelung bei Veräußerung (Aufgabe) eines Betriebes wegen
dauernder Berufsunfähigkeit siehe Nr. 6.1 (S. 30/31).

7.5.1 Voraussetzung für die Gewährung eines Behinderten-Pauschbetrages 
bei einem Grad der Behinderung von weniger als 50

Behinderten Menschen, deren Grad der Behinderung auf weniger als 50, aber 
mindestens auf 25 festgestellt ist, wird der Pauschbetrag gewährt, wenn

< ihnen wegen ihrer Behinderung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder 
andere laufende Bezüge zustehen (z. B. Unfallrente, nicht aber eine Rente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung) oder

< die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweglichkeit 
geführt hat oder

< die Behinderung auf einer typischen Berufskrankheit beruht.

7.5.2 Nachweis der Behinderung
Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Pauschbetrages müssen dem 
Finanzamt nachgewiesen werden. Behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung
auf mindestens 50 festgestellt ist, können den Nachweis durch Vorlage des von den
Versorgungsämtern ausgestellten Behindertenausweises erbringen. Behinderte Men-
schen, deren Grad der Behinderung auf weniger als 50, aber mindestens auf 25 fest-
gestellt ist, führen den Nachweis entweder durch eine Bescheinigung des Versorgungs-
amtes oder – wenn ihnen nach den gesetzlichen Vorschriften Renten oder andere 
laufende Bezüge zustehen – durch den Rentenbescheid oder einen entsprechenden
Bescheid.

Wird der Pauschbetrag von 3.700,– € in Anspruch genommen, müssen die Voraus-
setzungen dafür aus den vorgenannten Ausweisen und Bescheinigungen hervorgehen 
(z. B. Merkzeichen „Bl“ bei Blindheit oder „H“ bei ständiger Hilflosigkeit im Behinder-
tenausweis oder Bescheid über die Einstufung in Pflegestufe III). Sind solche Unter-
lagen nicht vorhanden, muss eine Bescheinigung des Versorgungsamtes vorgelegt 
werden.

7.5.3 Berücksichtigung des Pauschbetrages für behinderte Menschen
Das Finanzamt berücksichtigt den Pauschbetrag für behinderte Menschen bei der
Einkommensteuerveranlagung, wenn das Steuererklärungsformular (für Veranlagungs-
zeitraum 2011: Seite 3 des Mantelbogens „ESt 1a“) in der Rubrik „Außergewöhnliche
Belastungen“ entsprechend ausgefüllt ist.

Bei Arbeitnehmern und Pensionären wird der Pauschbetrag als Lohnsteuerabzugs- 
merkmal berücksichtigt. Der Arbeitgeber behält dann bereits beim Lohnsteuerabzug
weniger Lohnsteuer ein. Soll der Pauschbetrag erstmalig berücksichtigt werden, 
muss beim örtlich zuständigen Finanzamt ein entsprechender Antrag auf Lohnsteuer-
Ermäßigung gestellt werden.

7.5.4 Nicht durch den Pauschbetrag für behinderte Menschen 
abgegoltene Aufwendungen

Nicht mit dem Pauschbetrag abgegolten sind Krankheitskosten und Kurkosten
(zu Krankheitskosten siehe Nr. 7.1, S. 36, zu Kurkosten siehe Nr. 7.2, S. 37).

Private Kraftfahrzeugkosten können dann als außergewöhnliche Belastung anerkannt
werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 

< bei Personen, die in der Bewegungsfreiheit im Straßenverkehr erheblich 
beeinträchtigt sind (Merkzeichen „G“ oder „aG“ im Behindertenausweis), 
ein Grad der Behinderung von mindestens 70,

< bei anderen Personen ein Grad der Behinderung von mindestens 80.
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Als angemessen wird vom Finanzamt bei geh- und stehbehinderten Menschen ein 
nachgewiesener oder glaubhaft gemachter Aufwand für Privatfahrten von insgesamt
3.000 Kilometern jährlich angesehen. Bei der Bemessung der Höhe der entstandenen
Aufwendungen legen die Finanzämter einen durchschnittlichen Betrag von 0,30 € pro
gefahrenem Kilometer zu Grunde; daraus errechnet sich also jährlich ein steuerlich
berücksichtigungsfähiger Aufwand von 900,– €. Eine höhere Fahrleistung als 3.000 km
jährlich kann dagegen anerkannt werden, wenn die Fahrten durch die Behinderung 
verursacht sind und dies auch nachgewiesen wird. In einem solchen Fall ist es also 
erforderlich, die Mehrfahrten, die dem behinderten Menschen durch die Geh- und 
Stehbehinderung erwachsen sind, z. B. anhand eines Fahrtenbuches oder durch eine
Aufstellung der von dem behinderten Menschen durchgeführten unvermeidbaren 
Fahrten zur Erledigung privater Angelegenheiten zu belegen.

Bei außergewöhnlich gehbehinderten Menschen (Merkzeichen „aG“), blinden Menschen
(Merkzeichen „Bl“) oder hilflosen Menschen (Merkzeichen „H“ oder Pflegestufe III) 
können neben den unvermeidbaren Fahrten zur Erledigung privater Angelegenheiten in
angemessenem Rahmen auch die Kosten für Erholungs-, Freizeit- und Besuchsfahrten
anerkannt werden. Die tatsächliche Fahrleistung ist nachzuweisen oder glaubhaft 
zu machen. Eine Fahrleistung von mehr als 15.000 Kilometer jährlich liegt in aller 
Regel nicht mehr im Rahmen des Angemessenen. Pro gefahrenem Kilometer wird ein
Aufwand von 0,30 € berücksichtigt.

Blinde und schwerstpflegebedürftige Menschen müssen zusätzlich nachweisen bzw.
glaubhaft machen, dass es sich um Aufwendungen für Fahrten handelt, an denen 
sie selbst teilgenommen haben.

Anstelle der behinderungsbedingten eigenen Kraftfahrzeugkosten können auch Auf-
wendungen für andere Verkehrsmittel, z. B. Taxifahrten, geltend gemacht werden. 
Diese müssen jedoch dem Finanzamt einzeln durch Belege nachgewiesen werden. 
Die 3.000-Kilometer-Regelung bzw. die 15.000-Kilometergrenze kann daneben 
entsprechend gekürzt angewendet werden.

7.6  Pflege von Angehörigen
Wer einen hilflosen Angehörigen in der eigenen Wohnung oder in dessen Wohnung
pflegt, hat für die hierdurch entstandenen Aufwendungen steuerlich folgendes 
Wahlrecht:

< Die Pflegeperson kann entweder die tatsächlichen Kosten geltend machen; 
hierbei werden die durch Belege nachgewiesenen Gesamtkosten allerdings 
um die „zumutbare Belastung“ gemindert (siehe Nr. 7, S. 35), oder

< die Pflegeperson kann ohne besonderen Nachweis der Kosten einen Pflege-
Pauschbetrag von 924,– € in Anspruch nehmen, wenn sie für die Pflege keine 
Einnahmen erhält. Teilen sich mehrere Personen die Pflege, wird der Pausch-
betrag durch die Zahl der Pflegepersonen geteilt.

Pflegebedürftige Personen, die von Angehörigen gepflegt werden, erhalten in der 
Regel ein Pflegegeld von der Pflegeversicherung. Geben sie dieses Pflegegeld an die
pflegenden Angehörigen weiter, führt dies bei diesen nicht zu einkommensteuer-
pflichtigen Einnahmen. Die Angehörigen brauchen also diese Einnahmen nicht in 
ihrer Steuererklärung anzugeben; sie können aber auch nicht den Pflege-Pauschbetrag
erhalten.
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Zu den berücksichtigungsfähigen Handwerkerleistungen gehören z. B.

< Erneuerung von Bodenbelägen,
< Schönheitsreparaturen wie Tapezierarbeiten,
< Erneuerung von Fenstern und Türen,
< Reparatur und Wartung von Heizungen,
< Reparatur und Wartung von Geräten im Haushalt des Steuerpflichtigen.

Die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung setzt immer voraus, dass die Leistung in
einem in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegenden
Haushalt erbracht wurde und die Aufwendungen nicht bereits anderweitig, z. B. als
Betriebsausgabe, Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastung, berücksichtigt
wurden.

Weitere Voraussetzung für die Berücksichtigung einer Steuermäßigung ist, dass der
Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung 
auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. Barzahlungen können nicht
berücksichtigt werden.

7.7  hinterbliebenen-Pauschbetrag
Personen, die Hinterbliebenenbezüge erhalten (z. B. Kriegerwitwen oder Hinter-
bliebene eines an den Folgen eines Dienstunfalls verstorbenen Beamten), können 
in ihrer Einkommensteuererklärung einen Hinterbliebenen-Pauschbetrag in Höhe 
von 370,– € beantragen. Sie müssen dem Finanzamt durch amtliche Unterlagen nach-
weisen, dass sie von den Versorgungsbehörden als Hinterbliebene anerkannt worden
sind. Zudem ist es erforderlich, dass die Hinterbliebenenbezüge nach bestimmten, 
im Einkommensteuergesetz ausdrücklich genannten Vorschriften geleistet werden 
(z. B. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder den Vorschriften über die gesetzliche
Unfallversicherung).

7.8 steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungen 
und Dienstleistungen sowie handwerkerleistungen

Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei denen es sich um eine gering-
fügige Beschäftigung handelt, ermäßigt sich die Einkommensteuer auf Antrag um
20 % der Aufwendungen, höchsten 510,– €.

Bei anderen haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen oder haushaltsnahen
Dienstleistungen können auf Antrag insgesamt 20 % der Aufwendungen, höchstens
4.000,– €, direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden. Darunter fallen auch
die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie Aufwendungen 
für die Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege, soweit die darin ent-
haltenen Kosten mit den Dienstleistungen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind. 

Weiterhin gehören zu den berücksichtigungsfähigen haushaltsnahen Tätigkeiten z. B.

< die Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt,
< die Reinigung der Wohnung,
< die Gartenpflege.

Aufwendungen für handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen ermäßigen die Einkommensteuer auf Antrag 
um 20 %, höchstens 1.200,– €.
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Dora Dorn:
Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung            12.500,– €
(Rentenzahlung seit 2005; steuerpflichtiger Anteil daher ebenfalls 50 %; 
Jahresbetrag der Rente 2006: 12.280 €)

Dora Dorn ist behindert, der Grad der Behinderung beträgt 70. Die Eheleute haben
Krankenversicherungsbeiträge in Höhe von insgesamt 3.689,– €, Beiträge für die
Privathaftpflichtversicherung von 100 € und Beiträge für die Unfallversicherung von
100 € entrichtet. Sie beantragen die Einbeziehung der Zinseinnahmen, für die die Bank
599,50 € Kapitalertragsteuer und 32,97 € Solidaritätszuschlag einbehalten hat, in 
die Einkommensteuer-Veranlagung.

8. wer muss eine einkommensteuererklärung abgeben?

Zunächst ist zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung jeder verpflichtet, dessen
Einkommen die gesetzlichen Grenzen überschreitet oder wer vom Finanzamt hierzu
aufgefordert wird. Im Übrigen kann ein Rentner oder Pensionär zur Abgabe einer Ein-
kommensteuererklärung verpflichtet sein, wenn er oder sein Ehegatte außer Rente
oder Pension noch andere Einkünfte hat, z. B.

< Lohneinkünfte (auch Beamtenpension, Werkspension, betriebliche Altersrente u. ä.), 
< Vermietungseinkünfte oder 
< Zinseinnahmen, soweit diese mehr als 801,– € (bei Ehegatten mehr als 1.602,– €)  

betragen und keine Abgeltungsteuer einbehalten wurde.

Sind die Einkünfte höher als die unter Nr. 6 und 7 genannten Steuervergünstigungen
und höher als der Grundfreibetrag (entspricht dem steuerfreien Existenzminimum) 
von derzeit 8.004 € (bei zusammenveranlagten Ehegatten 16.008 €) jährlich, so 
kann Einkommensteuer selbst dann anfallen, wenn die Rente nicht in voller Höhe
besteuert wird.

Zinseinnahmen, die der Abgeltungsteuer unterlegen haben, werden auf Antrag in die
Einkommensteuer-Veranlagung einbezogen, wenn dies zu einer niedrigen Einkommen-
steuer führt (Günstigerprüfung). In diesem Fall wird die zuviel erhobene Steuer vom
Finanzamt erstattet.

9. Berechnungsbeispiel zur einkommensteuer

Die Eheleute Dieter (69 Jahre) und Dora (66 Jahre) Dorn haben im Kalenderjahr 2011
folgende Einkünfte:

Dieter Dorn:
Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 18.500,– €
(Rentenbezug seit 2004, steuerpflichtiger Anteil daher 50 %,
Jahresbetrag der Rente 2005: 17.600 €)
Werkspension des früheren Arbeitgebers 6.400,– €
(seit 2004, Monatsbetrag Januar 2005: 500 €)
Zinseinnahmen aus Spareinlagen 4.000,– €
Einkünfte aus Vermietung 2.100,– €

6.400,– €
2.400,– €

900,– €
102,– € 

4.000,– €
1.602,– €

8.800,– €
102,– €

6.140,– €
102,– €

2.998,– € 

2.398,– €

2.100,– €

9.590,– €

6.250,– €

23.352,– €

Berechnung der einkommensteuer

einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit Dieter Dorn
Versorgungsbezüge (Werkspension)
Versorgungs-Freibetrag 40 % v. 6.000,– € =   
Zuschlag zum Versorgungs-Freibetrag  
Werbungskosten-Pauschbetrag:

einkünfte aus Kapitalvermögen
Zinseinnahmen
Werbungskosten-Pauschbetrag

einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sonstige einkünfte
Altersrente von Dieter Dorn 18.500,– €
steuerfreier Rentenbetrag (50% des Jahresbetrags 2005)
Werbungskosten-Pauschbetrag

Altersrente von Dora Dorn 12.500,– €
steuerfreier Rentenbetrag (50% des Jahresbetrags 2006)
Werbungskosten-Pauschbetrag

summe der einkünfte

–
–
–

–

–

–

–
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II. ERBSCHAFTSTEUER UND  
SCHENKUNGSTEUER

1. erbschaftsteuer

Die Erbschaftsteuer gehört zu den ältesten bekannten Steuern. Besteuert wird 
nicht der Nachlass des Verstorbenen als Ganzes, sondern das, was der einzelne 
Erbe be kommt. Der Erbschaftsteuer unterliegen unter anderem:

< der Erwerb durch Erbanfall auf Grund gesetzlicher, testamentarischer oder 
erbvertraglicher Erbfolge,

< der Erwerb durch Vermächtnis,
< der Erwerb durch Schenkung auf den Todesfall,
< der Erwerb eines Vermögensvorteils auf Grund eines vom Erblasser 

geschlossenen Vertrages (z. B. Lebensversicherung),
< der Erwerb auf Grund eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs.

2. schenkungsteuer

Schenkungen unter Lebenden werden nach denselben Maßstäben besteuert wie 
Erwerbe von Todes wegen. Der Schenkungsteuer unterliegen unter anderem:

< freigebige Zuwendungen unter Lebenden (Schenkungen),
< die Bereicherung eines Ehegatten bei Vereinbarung der ehelichen 

Gütergemeinschaft,
< was als Abfindung für einen Erbverzicht gewährt wird,
< was ein Vorerbe dem Nacherben mit Rücksicht auf die angeordnete 

Nacherb schaft vor ihrem Eintritt herausgibt,
< der Erwerb auf Grund einer vom Schenker angeordneten Auflage.

ohne die Einbeziehung der Zinseinnahmen in die Einkommensteuer-Veranlagung
würde die Einkommensteuer 0,– € betragen. Der Antrag auf Einbeziehung der 
Zinseinnahmen in die Einkommensteuer-Veranlagung gestaltet sich jedoch im
Beispielsfall für den Steuerpflichtigen günstiger, weil dadurch zwar eine Einkommen-
steuer i. H. v. 98,– € festgesetzt wird, jedoch durch die anschließende Anrechnung 
der von der Bank bereits einbehaltenen Kapitalertragsteuer letztendlich eine 
Erstattung von 501,50 € Kapitalertragsteuer sowie 32,97 € Solidaritätszuschlag 
erreicht wird.

summe der einkünfte

Altersentlastungsbetrag 40 % von 4.498,– €
gesamtbetrag der einkünfte

Abziehbare Sonderausgaben:
< Krankenversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung
< Pauschbetrag für Sonderausgaben

Abziehbare außergewöhnliche Belastungen:
< Pauschbetrag für Behinderte
einkommen/zu versteuerndes einkommen

einkommensteuer nach splittingtarif
solidaritätszuschlag

23.352,– €

1.800,– €
21.552,– €

3.889,– €
72,– €

890,– €
16.701,– €

98,– €
0,– €

–

–

–
–
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Vergleichswertverfahren < Wohnungseigentum
< Teileigentum
< Ein- und Zweifamilienhäuser

Ertragswertverfahren < Mietwohngrundstücke
< Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte 

Grundstücke, für die sich auf dem örtlichen Grund-
stücksmarkt eine übliche Miete ermitteln lässt

Sachwertverfahren < Grundstücke der Vergleichswertmethode, für 
die keine Vergleichswerte vorliegen

< Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte 
Grundstücke, für die sich keine übliche Miete 
er mitteln lässt

< sonstige bebaute Grundstücke

Unabhängig davon, welchem Bewertungsverfahren das Grundstück unterliegt, besteht
allerdings auch bei bebauten Grundstücken immer die Möglichkeit, durch ein Gutachten
des örtlich zuständigen Gutachterausschusses oder eines Grundstückssachverständigen
nachzuweisen, dass der festgestellte Wert höher als der tatsächliche Verkehrswert des
bebauten Grundstücks ist (sog. Öffnungsklausel). Auch ein im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr innerhalb eines Jahres vor oder nach dem Besteuerungszeitpunkt zustande
gekommener Kaufpreis für das zu bewertende Grundstück kann als Nachweis dienen.

< Für einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft ist der gemeine Wert (= Wirt- 
schaftswert für die Nutzflächen) in einem eigenständigen Verfahren für Zwecke 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu ermitteln. Maßstab für die Bewertung 
ist daher der jeweilige Reingewinn des Betriebes. Das Reinge winnverfahren 
(= Ertragswertverfahren) wird durch eine Mindestwertregelung flankiert.

Die Bewertung des wohnteils beziehungsweise der Betriebswohnungen eines 
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft erfolgt grundsätzlich nach demselben Ver- 
fahren wie beim Grundvermögen die Bewertung von Wohngrundstücken. Beson-

3. Umfang der Besteuerung

3.1 wert des erworbenen Vermögens 
Die Steuer bemisst sich nach dem Wert des erworbenen Vermögens. Der Wert der 
Erbschaft richtet sich nach den Verhältnissen am Todestag, der Wert von Schenkun gen
nach den Verhältnissen des Tages, an dem die Zuwendung ausgeführt wird. Die ein-
zelnen Vermögensgegenstände werden mit dem Wert angesetzt, der sich für sie nach
dem Bewertungsgesetz ergibt.

Seit dem 1. Januar 2009 wird für alle Vermögensarten und die damit zusammenhän -
genden Schulden der jeweilige gemeine Wert (Verkehrswert) zum Besteuerungszeit -
punkt ermittelt. Für land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen,
nichtbörsennotierte Anteile an Kapitalgesellschaften und für Grundstücke enthält 
das Bewertungsgesetz (BewG) entsprechende Regelungen und Vorgaben zu den 
ver schiedenen Wertermittlungsverfahren.

< Unbebaute grundstücke werden bewertet, indem die Grundstücksfläche mit dem 
jeweiligen Bodenrichtwert multipliziert wird. Bodenrichtwerte werden von den bei 
den Gemeinden zu bildenden Gutachterausschüssen ermittelt und dort in Boden- 
richtwertkarten ausgewiesen. Diese können bei den Gemeinden eingesehen werden. 
Sollten die Gutachterausschüsse in Einzelfällen keinen Bodenrichtwert ermitteln 
können, kann dieser von der Finanzverwaltung aus dem Wert vergleichbarer 
Flächen abgeleitet werden.

< Bei bebauten grundstücken erfolgt die Bewertung nach einem typisierten Ver- 
fahren in Anlehnung an die so genannte Wertermittlungsverordnung. Hier bei 
handelt es sich nicht um ein speziell für Zwecke der Erbschaft- oder Schenkung- 
steuer entwickeltes Bewertungsverfahren, sondern die Wertermitt lungsverordnung 
wird beispielsweise auch von Grundstückssachverständigen und von den Gutachter- 
ausschüssen der Gemeinden bei der Ermittlung des Verkehrswerts eines Gebäudes 
herangezogen. Dabei werden steuerlich drei Bewertungsverfahren unterschieden, 
die – abhängig von der jeweiligen Grundstücksart – geeignet sind, den gemeinen 
Wert des bebauten Grund stücks (Verkehrswert) zu ermitteln.
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3.3 sachliche steuerbefreiungen
Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer gibt es – neben den persönlichen Freibe trägen
(s. S. 59) – eine ganze Reihe von sachlichen Steuerbefreiungen. 
Steuerfrei bleiben beispielsweise:

< Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke bis zu 41.000,– € bei Perso nen 
der Steuerklasse I (s. S. 58),

< andere bewegliche Gegenstände bis zu 12.000,– € bei Personen der Steuer klasse I,
< Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke und andere bewegliche 

Ge genstände bis zu 12.000,– € bei Personen der Steuerklasse II und III; von 
der Befreiung ausgenommen sind Zahlungsmittel, Wertpapiere, Münzen, 
Edelmetalle, Edelsteine und Perlen,

< bis zu 20.000,– € für Personen, die dem Erblasser unentgeltlich oder 
gegen unzureichendes Entgelt Pflege oder Unerhalt gewährt haben,

< Zuwendungen unter Lebenden zum Zwecke des angemessenen Unterhalts 
oder zur Ausbildung,

< übliche Gelegenheitsgeschenke,
< Zuwendungen zu religiösen, kirchlichen, mildtätigen und gemeinnützigen 

Zwe cken und Zuwendungen an politische Parteien,
< Grundbesitz oder Teile davon, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaft-

liche Sammlungen, Bibliotheken und Archive bis zu 85 % ihres Wertes, wenn ihre 
Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im 
öffentlichen Interesse liegt, die jährlichen Kosten in der Regel die erzielten Ein-
nahmen übersteigen und sie Zwecken der Forschung oder Volksbildung nutzbar 
gemacht werden. Eine volle Befreiung ist möglich, wenn noch weitere Vorausset-
zungen erfüllt sind, etwa wenn die Gegenstände der Denkmalpflege unterstellt 
werden. Werden die Gegenstände innerhalb von 10 Jah ren nach dem Erwerb 
veräußert, fällt die Befreiung rückwirkend weg.

3.4 Familienheimerwerb

3.4.1 Sachliche Freistellung der Schenkung eines Familienheims 
an den Ehegatten/Lebenspartner 

Die Übertragung des Eigentums oder Miteigentums an einer im Inland, in der Europäi -
schen Union oder in Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums gelegenen, zu eigenen
Wohnzwecken genutzten Wohnung (Familienheim) an den Ehegatten oder den ein-

derheiten, die sich aus der Lage des Wohnteils im oder unmittelbar bei einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb ergeben, insbesondere die Nachteile aus 
der eingeschränkten Verkehrsfähigkeit, berücksichtigt ein Ab schlag von 15 % auf 
den Grundstückswert. Weitere Besonderheiten, wie z. B. Lärm- oder Geruchs- 
belästigungen, sind damit abgegolten.

< Alle Vermögensgegenstände, die nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen, zum Grundvermögen (Immobilienbesitz) oder zum Betriebsvermö gen 
gehören, werden unter dem Sammelbegriff „Übriges Vermögen“ erfasst. Hierzu 
zählen beispielsweise Wertpapiere, Anteile, Genussscheine und Kapi talforderungen 
(u. a. Bank-, Sparkassen-, Postspar- und Bausparguthaben), außerdem Bargeld, 
Münzen und andere körperliche Gegenstände und Rechte. Für die Besteuerung 
wird der sogenannte gemeine Wert zu Grunde gelegt – das ist letztlich der 
Marktwert.

3.2 nachlassverbindlichkeiten
Alle durch das Erbe übergegangenen Schulden und Lasten, die als Nachlassverbind-
lichkeiten das Vermögen mindern, können abgezogen werden. Das sind insbesondere
die Schulden des Erblassers sowie die Verpflichtungen, die durch den Erbfall selbst 
entstanden sind. Dazu gehören z. B. Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten,
Vermächtnissen oder Auflagen, die der Erb lasser gemacht hat. 

Zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören auch die Kosten für die Bestattung des
Erblassers einschließlich der üblichen kirchlichen und bürgerlichen Leichenfeiern, für
ein angemessenes Grabdenkmal und die übliche Grabpflege. Außerdem zählen die
Kosten für die Nachlassregelung, z. B. für die Erteilung des Erbscheins, Umschrei bungen
im Grundbuch, die Vergütung des Testamentsvollstreckers sowie Aufwen dungen für 
die Führung eines Rechtsstreites um den Nachlass dazu. Für diese Kos ten werden 
vom Finanzamt insgesamt pauschal 10.300,– € abgezogen, wenn keine höheren
Aufwendungen nachgewiesen werden.

Der verbleibende sogenannte „Reinwert“ des Erwerbs wird noch um die dem Erwer ber
zustehenden sachlichen Steuerbefreiungen (s. S. 53) und die persönlichen Frei beträge
gekürzt. Art und Höhe richten sich im Wesentlichen nach der jeweiligen Steuerklasse
(s. S. 58), in die der Erwerber fällt.
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getragenen Lebenspartner im Weg der Schenkung ist schenkungsteuerfrei. Begünstigt
sind zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnungen in einem Ein- oder Zweifamilien-
haus, Geschäftsgrundstück oder gemischt genutzten Grundstück sowie selbstgenutzte
Eigentumswohnungen.

Nicht nur die Übertragung des Eigentums an einer vorhandenen, zu eigenen Wohn -
zwecken genutzten Wohnung an den Ehegatten ist steuerfrei. Entsprechendes gilt für
die Freistellung des Ehegatten von eingegangenen Verpflichtungen im Zusam menhang
mit der Anschaffung oder Herstellung eines Familienheims oder die Til gung eines im
Zusammenhang mit dem Kauf oder der Herstellung des Familien heims von einem oder
beiden Ehegatten aufgenommenen Darlehens aus Mitteln des zuwendenden Ehegatten.
Weiterhin ist die Begleichung nachträglicher Herstellungs- und Erhaltungsaufwen-
dungen am Familienheim aus Mitteln eines Ehegatten schenkungsteuerfrei, wenn 
der andere Ehegatte Eigentümer oder Miteigentümer ist. 

Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist weiterhin, dass das Familienheim den Mittel -
punkt des familiären Lebens beider Ehegatten bilden muss. Eine Befreiung ist nicht
möglich, wenn das zugewendete Grundstück als Ferien- oder Wochenendhaus genutzt
wird, was bei Grundstücken im Ausland öfters der Fall sein wird. Die Nutzung zu eigenen
Wohnzwecken umfasst auch die Mitbenutzung durch die zur Familie gehörenden
Kinder, Enkelkinder oder Eltern.

3.4.2 Sachliche Freistellung der Vererbung eines Familienheims 
an den Ehegatten/Lebenspartner

Die oben dargestellte Steuerbefreiung gilt auch beim Übergang eines Familienheims 
im Erbfall. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die Wohnung

< vom Erblasser bis zum Erbfall zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde oder
< aus zwingenden Gründen nicht zu Wohnzwecken genutzt werden konnte und
< beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken

be stimmt ist.

Die Freistellung entfällt rückwirkend, wenn das Familienheim innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Erwerb nicht mehr selbst genutzt wird, es sei denn, der Erbe ist aus
zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehin dert.

Zwingende Gründe, die beim Erblasser oder beim erwerbenden Ehegatten/Lebens-
partner eine feh lende Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken rechtfertigen können,
liegen bei spielsweise vor im Todesfall oder bei Umzug in ein Pflegeheim.

3.4.3 Sachliche Freistellung der Vererbung eines Familienheims an Kinder und Enkel
Auch die Übertragung eines Familienheims auf Kinder oder auf Kinder bereits ver-
 storbener Kinder (Enkel) bleibt im Erbfall steuerfrei. Hier ist Voraussetzung, dass 
die Wohnung

< vom Erblasser bis zum Erbfall zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde oder
< aus zwingenden Gründen nicht zu Wohnzwecken genutzt werden konnte und
< beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken 

be stimmt ist und 
< die Wohnfläche der Wohnung nicht mehr als 200 qm beträgt. Bei größeren 

Wohnungen wird die Freistellung nur für 200 qm Wohnfläche gewährt.

Auch beim Erwerb durch Kinder oder Kindeskinder ist es unschädlich, wenn der 
Erblasser aus zwingenden Gründen an der Eigennutzung der Wohnung gehindert 
war, weil er beispielsweise im Pflegeheim untergebracht war. In einem solchen Fall ist 
es auch unschädlich, wenn die Wohnung während der Unterbringung des Erblas sers 
im Pflegeheim vermietet war. Voraussetzung ist allerdings, dass der Erbe dann 
unverzüglich in die Wohnung einzieht.

Insbesondere bei erwachsenen Kindern mit eigener Familie kann die Freistellung 
aber daran scheitern, dass sie – beispielsweise aus beruflichen Gründen – nicht 
ohne weiteres in die geerbte Wohnung umziehen können und die Nutzung als 
reine „Zweitwohnung“ des Kindes in dem geerbten objekt nicht ausreichend ist.

Auch hier entfällt die Freistellung rückwirkend, wenn der Erwerber das Familienheim
innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr selbst nutzt. Entsprechend 
zur Regelung beim erbenden Ehegatten gibt es aber auch in diesem Fall eine Härte -
fallregelung. So kommt es nicht zu einer Nachversteuerung, wenn eine Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken beispielsweise aufgrund des eigenen Todes oder wegen
Umzug in ein Pflegeheim nicht mehr möglich ist. Ein beruflich veranlasster Umzug 
und die damit verbundene Aufgabe der Selbstnutzung der geerbten Wohnimmobilie
begründen allerdings keinen Härtefall. 
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Für begünstigtes Vermögen wird zum einen ein sogenannter Abzugsbetrag von
150.000,– € mit Gleitklausel gewährt. 
Quantitativ bedeutsamer ist zum anderen der sogenannte Verschonungsabschlag.
Dieser wird als Grundvariante sowie als option angeboten:

< grundvariante: Unternehmenserben, die den ererbten Betrieb im Kern sie ben 
Jahre fortführen, werden von der Besteuerung zu 85 % des übertragenen 
Betriebsvermögens verschont (Verschonungsabschlag 85 %), vorausgesetzt, 
die Lohnsumme beträgt nach fünf Jahren nicht weniger als 400 % der Aus- 
gangslohnsumme zum Besteuerungszeitpunkt. Daneben darf der Anteil des 
Verwaltungsvermögens am betrieblichen Gesamtvermögen höchstens 50 % 
betragen.

< option: Unternehmenserben, die den ererbten Betrieb im Kern sieben Jahre 
fortführen, werden komplett von der Erbschaftsteuer verschont (Verscho nungs- 
abschlag 100 %), vorausgesetzt, die Lohnsumme beträgt nach sieben Jahren 
nicht weniger als 700 % der Ausgangslohnsumme zum Besteue rungszeitpunkt. 
Daneben darf der Anteil des Verwaltungsvermögens am be trieblichen Gesamt-
vermögen höchstens 10 % betragen.

Entsprechendes gilt für Schenkungen.

3.6.2 Vermietete Wohnimmobilien
Für bebaute Grundstücke oder Grundstücksteile, die

< zu Wohnzwecken vermietet werden,
< im Inland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 

einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums belegen sind und 
< nicht zum begünstigten Unternehmensvermögen gehören

wird ein Verschonungsabschlag von 10 % des Grundbesitzwerts vorgenommen; 
d. h. entsprechende Grundstücke/Grundstücksteile fließen mit lediglich 90 % 
ihres Werts in die Besteuerung ein.

3.5 Zugewinnausgleich
Weder Erbschaft- noch Schenkungsteuer fällt beim Zugewinnausgleich an, der bei 
Auflösung einer Ehe durch Scheidung oder Tod zu gewähren ist. Wenn die Ehegat ten
während der Ehe im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt haben,
steht der während der Ehe erwirtschaftete Vermögenszuwachs beiden Ehe gatten
gemeinsam zu. Der Ausgleichsempfänger übernimmt also nur, was ihm güter rechtlich
zusteht. Daher liegt kein erbschaft- bzw. schenkungsteuerpflichtiger Erwerb vor.

3.6 Begünstigtes Vermögen

3.6.1 Unternehmensvermögen
Das Erbschaftsteuerrecht enthält neue Verschonungsregelungen für Unter nehmens-
vermögen. Voraussetzung dieser Verschonungsregelungen ist die Fortfüh rung des
Betriebes durch den Erben oder den Beschenkten und der Erhalt der Ar beitsplätze.
Dementsprechend entfallen die gewährten Vergünstigungen für das Un ternehmens-
vermögen, wenn der Erbe den Betrieb aufgibt oder verkauft oder wenn Arbeitsplätze
abgebaut werden. Die Steuer ist dann nachzuentrichten.

Unternehmensvermögen nachfolgender Art kann von der Erbschaftsteuer verschont
werden:
< der inländische Wirtschaftsteil des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 

(mit Ausnahme der Stückländereien) und selbstbewirtschaftete Grundstücke sowie 
entsprechendes land- und forstwirtschaftliches Vermögen, das einer Betriebsstätte 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder im Euro päischen Wirtschafts- 
raum dient;

< inländisches Betriebsvermögen beim Erwerb eines ganzen Gewerbebetriebs, 
eines Teilbetriebs, eines Mitunternehmeranteils oder eines Anteils daran so wie 
entsprechendes Betriebsvermögen, das einer Betriebsstätte in der Euro päischen 
Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum zuzurechnen ist; hierzu zählt auch
das frei berufliche Vermögen;

< Anteile an Kapitalgesellschaften im Inland, innerhalb der Europäischen Union 
oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums bei einer Mindestbeteili gung 
des Erblassers oder Schenkers von mehr als 25 %. Allerdings können für die 
Ermittlung der Mindestbeteiligung die Anteile des Erblassers oder Schenkers 
mit den Anteilen anderer Gesellschafter unter bestimmten Voraus setzungen 
zusammengerechnet werden.
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4. steuerklassen

Je näher der Erwerber mit dem Erblasser oder Schenker verwandt oder verschwä gert
ist, desto niedriger ist die Erbschaft- oder Schenkungsteuer. Für die Höhe der Steuer 
ist es ganz entscheidend, zu welcher der drei Steuerklassen der Erwerber gehört.

Die folgenden drei Steuerklassen werden unterschieden:

steuerklasse i
1. Der Ehegatte, der Lebenspartner,
2. die Kinder und Stiefkinder,
3. die Enkelkinder,
4. die Eltern und Großeltern bei Erwerben von Todes wegen.

steuerklasse ii
1. Der Eltern und Großeltern,

soweit sie nicht zur Steuerklasse I gehören (d. h. bei Schenkungen),
2. die Geschwister,
3. die Kinder von Geschwistern (Nichten und Neffen),
4. die Stiefeltern,
5. die Schwiegerkinder,
6. die Schwiegereltern,
7. der geschiedene Ehegatte, 

der Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft.

steuerklasse iii
Alle übrigen Erwerber und die Zweckzuwendungen.

5. Freibeträge

5.1 Persönliche Freibeträge
Jedem Erwerber steht ein persönlicher Freibetrag zu, dessen Höhe sich nach der 
jeweiligen Steuerklasse richtet und der vom Wert des steuerpflichtigen Erwerbs 
ab gezogen wird.

Der persönliche Freibetrag beträgt:

< 500.000,– € für den Ehegatten/Lebenspartner
< je 400.000,– € für die Kinder (und Kinder verstorbener Kinder)
< je 200.000,– € für Enkel
< je 100.000,– € für die übrigen Personen der Steuerklasse I
< je 20.000,– € für die Personen der Steuerklasse II
< je 20.000,– € für die Personen der Steuerklasse III

5.2 Besonderer Versorgungsfreibetrag
Bei erbfällen gibt es daneben für den überlebenden ehegatten/Lebenspartner und
für Kinder unter 27 Jahren einen besonderen Versorgungsfreibetrag. Er beträgt beim
überlebenden Ehegatten/Lebenspartner 256.000,– €. Dieser Betrag wird aber um den
kapitalisierten Wert der Versorgungsbezüge gekürzt, die dem Ehegatten erbschaft-
s teuerfrei zustehen (z. B. Witwenrenten aus der Sozialversicherung, betriebliche und
berufsständische Versorgungsbezüge, Witwenpensionen).

Der Versorgungsfreibetrag für Kinder ist nach deren Alter gestaffelt. Er beträgt

< 52.000,– € bei einem Alter bis zu 5 Jahren
< 41.000,– € bei einem Alter über 5 bis zu 10 Jahren,
< 30.700,– € bei einem Alter über 10 bis zu 15 Jahren, 
< 20.500,– € bei einem Alter über 15 bis zu 20 Jahren,
< 10.300,– € bei einem Alter über 20 bis zu 27 Jahren.

Auch bei Kindern werden erbschaftsteuerfrei erworbene Versorgungsansprüche auf den
Freibetrag angerechnet (z. B. Waisenrenten aus der gesetzlichen Rentenversi cherung). 
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6. steuersätze

Je nach Steuerklasse und der Höhe des vererbten und geschenkten Vermögens 
gelten unterschiedliche Steuersätze. Sie betragen:

steuersätze
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs  Prozentsatz in der Steuerklasse
bis einschließlich I II III

75.000,– € 7 15 30  

300.000,– € 11 20 30  

600.000,– € 15 25 30  

6.000.000,– € 19 30 30  

13.000.000,– € 23 35 50  

26.000.000,– € 27 40 50              

über 26.000.000,– € 30 43 50  

7. Berechnungsbeispiel zur erbschaftsteuer

Nach dem Tod des Ehegatten im Jahr 2011 ist seine Ehefrau die Alleinerbin. 
Der Nachlass besteht aus folgenden Vermögensgegenständen:

einer vermieteten Wohnung mit einem Wert von  320.000,– €
einem Einfamilienhaus mit einem Wert von  480.000,– €
Spareinlagen einschließlich Zinsen bis zum Todestag von 334.000,– €
Wertpapieren mit Kurswerten am Todestag von 430.000,– €
Hausrat im Wert von  61.000,– €
einem Pkw im Wert von  12.500,– €

Als Nachlassverbindlichkeiten sind vorhanden:   
eine Darlehensschuld von  36.000,– €
Kosten der Bestattung und der Nachlassregelung von 8.000,– €
Zugewinnausgleichsanspruch der Ehefrau in Höhe von 125.000,– €  

s t e u e r b e r e c h n u n g :

nachlassgegenstände:

< Mietwohnung 320.000,– €
Verschonungsabschlag 10 % 32.000,– €      288.000,– €

< Einfamilienhaus 480.000,– €
Da das Wohnhaus bis zum Tod des Erblasser zu
eigenen Wohnzwecken genutzt wurde und die 
Ehefrau das Haus auch weiterhin zu eigenen Wohn-
zwecken nutzt, ist die Übertragung steuerfrei. 0  €

< Spareinlagen (einschl. Zinsen bis zum Todestag) 334.000,– €   
< Wertpapiere  430.000,– €   
< Hausrat                                                                    61.000,– €      

abzüglich Freibetrag für Hausrat                             41.000,– €         20.000,– € 

< Pkw                                                                          12.500,– €     
abzüglich Freibetrag 
für andere bewegliche Gegenstände  12.000,– €              500,– €     

gesamtwert der nachlassgegenstände 1.072.500,– €

nachlassverbindlichkeiten:

Darlehensschuld 36.000,– €
Kosten der Bestattung (Pauschbetrag) 10.300,– €  
wert des reinnachlasses 1.026.200,– € 

Davon ab:
Zugewinnausgleichsanspruch 125.000,– €
Persönlicher Freibetrag 500.000,– €  
Versorgungsfreibetrag 256.000,– €

steuerpflichtiger erwerb 145.200,– €
höhe der erbschaftsteuer (145.200 x 11 %) 15.972,– € 

–

–
–

–
–
–

–

–
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8. Anzeige des erwerbers und des schenkers

Jeder Erwerb, der der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer unterliegt, ist vom Erwerber
binnen einer Frist von drei Monaten, nachdem er vom Vermögensanfall Kenntnis
erlangt hat, dem Finanzamt anzuzeigen, das für die Erbschaftsbesteuerung örtlich 
zu ständig ist. Bei Schenkungen ist auch der Schenker zur Anzeige verpflichtet.

Eine Anzeige erübrigt sich, wenn der Erwerb auf einem Testament beruht, das ein 
Notar oder ein Gericht eröffnet hat und sich aus dem Testament das Verhältnis 
des Erwerbers zum Erblasser ergibt. Entsprechendes gilt, wenn eine Schenkung 
unter Lebenden gerichtlich oder notariell beurkundet worden ist. 

9. Pflicht zur Abgabe einer erbschaft- bzw. schenkungsteuererklärung 

Von jedem Todesfall erhält das Finanzamt durch die Standesämter Mitteilung. Da aus
der Nachricht in den meisten Fällen nicht hervorgeht, ob der Verstorbene nen nens-
wertes Vermögen vererbt hat, wartet das Finanzamt einige Zeit, ob Mitteilungen von
Erben oder sonstigen Erwerbern von Vermögen oder auch von dritter Seite ein gehen. 
In Erbfällen sind z. B. Vermögensverwahrer (Banken, Sparkassen usw.), Vermögensver- 
walter und Versicherungsunternehmen zur Anzeige von in ihrem Ge wahrsam befind-
lichen Vermögen oder von Guthaben bzw. Forderungen des Erblas sers verpflichtet.

Erst auf Grund dieser Unterlagen kann das Finanzamt prüfen, ob das den Erben und
Bedachten zugefallene Vermögen so hoch ist, dass nach Abzug von Freibeträgen eine
Steuer festzusetzen ist. Hält das Finanzamt nach den Unterlagen eine Besteue rung 
für wahrscheinlich, kann es von jedem an einem Erbfall Beteiligten die Abgabe einer
Steuererklärung innerhalb einer Frist verlangen, die es selbst bestimmt. Die Frist muss
mindestens einen Monat betragen. In der Regel sendet das Finanzamt den Beteiligten
einen amtlichen Erklärungsvordruck zu, den diese ausgefüllt zurück zusenden haben.

Zwischen dem Erbfall und der Zusendung des Erklärungsformulars vergeht in der 
Regel einige Zeit. Wenn das Finanzamt sich nicht sofort nach dem Erbfall meldet,
besagt das also nicht, dass es keine Besteuerung vornehmen wird. Vielmehr muss 
noch längere Zeit nach dem Erbfall mit einer Aufforderung gerechnet werden.

10. Zuständige Finanzämter

Für die Erbschaft- und Schenkungsteuer sind in Rheinland-Pfalz folgende zwei 
Fi nanzämter zentral zuständig:

< Finanzamt Koblenz
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 19
56073 Koblenz
Fon. 0261 4931-0
Fax: 0261 4931-20090
Mail: poststelle@fa-ko.fin-rlp.de
Internet: www.finanzamt-koblenz.de

Zuständig für den Bereich der Finanzämter Altenkirchen-Hachenburg, 
Bad Kreuznach, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, 
Daun, Idar-oberstein, Kob lenz, Mayen, Montabaur-Diez, Neuwied, 
St. Goarshausen-St. Goar, Simmern-Zell und Trier,

< Finanzamt Kusel-Landstuhl 
Trierer Straße 46
66869 Kusel
Fon: 06381 9967-0
Fax: 06381 9967-21060
Mail: poststelle@fa-ku.fin-rlp.de
Internet: www.finanzamt-kusel-landstuhl.de

Zuständig für den Bereich der Finanzämter Bingen-Alzey, Frankenthal, Kaiserslautern,
Kusel-Landstuhl, Landau, Ludwigshafen, Mainz-Mitte, Mainz-Süd, Neustadt, 
Pirmasens-Zweibrücken, Speyer-Germersheim und Worms-Kirchheimbolanden.

hinweis:
Beim rheinland-pfälzischen Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
ist eine ausführliche Broschüre zum Erbrecht über den dortigen Internetauftritt
erhältlich. Sie kann unter www.mjv.rlp.de/service/Broschueren/erbrecht 
eingesehen bzw. heruntergeladen werden.
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Diese Druckschrift darf ganz oder auszugsweise nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen
veröffentlicht werden. Sie wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-Pfalz 
herausgegeben und darf weder von Parteien noch Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von 
sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-,
Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken
und Aufkleben parteipolitischer Informati onen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe 
an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl 
darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landes regierung 
zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die 
Druc k schrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
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